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BMF – IV/7 (IV/7) 

 

 

 

1. Juli 2014 

BMF-010310/0085-IV/7/2014  

An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Predictive Analytics Competence Center 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

 

UP-4810, Arbeitsrichtlinie Andorra Agrar 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie UP-4810 (Arbeitsrichtlinie Andorra Agrar) stellt einen Auslegungsbehelf 

zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen dar, der im 

Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 1. Juli 2014 
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1. Abkürzungen, Begriffsbestimmungen und Definitionen 

1.1. Abkürzungen 

Übersichtstabelle 

EU Europäische Union 

WTO World Trade Organisation 

WVB Warenverkehrsbescheinigung 

Vertragspartei Andorra und Europäische Union (EU) 

1.2. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

a) „Herstellen“ jede Be- oder Verarbeitung einschließlich Zusammenbau oder besondere 

Vorgänge; 

b) „Vormaterial“ jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponenten oder Teile usw., die beim 

Herstellen des Erzeugnisses verwendet werden; 

c) „Erzeugnis“ die hergestellte Ware, auch wenn sie zur späteren Verwendung in einem 

anderen Herstellungsvorgang bestimmt ist; 

d) „Waren“ sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse; 

e) „Zollwert“ den Wert, der nach dem Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII 

des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (WTO-Übereinkommen über den 

Zollwert) festgelegt wird; 

f) „Ab-Werk-Preis“ den Preis des Erzeugnisses ab Werk, der dem Hersteller in der 

Vertragspartei gezahlt wird, in dessen Unternehmen die letzte Be- oder Verarbeitung 

durchgeführt worden ist, sofern dieser Preis den Wert aller verwendeten Vormaterialien 

umfasst, abzüglich aller internen Abgaben, die erstattet werden oder erstattet werden 

können, wenn das hergestellte Erzeugnis ausgeführt wird; 

Erläuterung: 

Der „Ab-Werk-Preis“ eines Erzeugnisses umfasst den Wert aller bei der Herstellung des 

Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien und sämtliche Kosten (Kosten der 

Vormaterialien und sonstige Kosten), die der Hersteller tatsächlich trägt. 

2 von 88



UP-4810 GZ BMF-010310/0085-IV/7/2014 idF GZ 2020-0.239.076 vom 15. April 2020 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 2 

Zum Beispiel muss der „Ab-Werk-Preis“ von Videokassetten, Platten, Software-Trägern 

und ähnlichen Erzeugnissen, mit Aufzeichnungen, für die Rechte an geistigem 

Eigentum bestehen, so weit wie möglich alle vom Hersteller getragenen Kosten 

umfassen, die sich auf die bei der Herstellung der betreffenden Erzeugnisse genutzten 

Rechte an geistigem Eigentum beziehen, unabhängig davon, ob der Inhaber dieser 

Rechte seinen Sitz oder seinen Aufenthaltsort im Herstellungsland hat. Rabatte (zB 

Mengen- oder Vorauszahlungsrabatte) werden nicht berücksichtigt. 

g) „Wert der Vormaterialien“ den Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt der Einfuhr oder, wenn dieser nicht bekannt ist und 

nicht festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren Preis, der in der ausführenden 

Vertragspartei für die Vormaterialien gezahlt wird; 

h) „Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft“ den Wert dieser Vormaterialien nach 

Buchstabe g), der sinngemäß anzuwenden ist; 

i) Wertzuwachs“ den Ab-Werk-Preis abzüglich des Zollwerts aller verwendeten 

Vormaterialien, die die Ursprungseigenschaft der anderen Vertragspartei, mit der die 

Kumulierung zulässig ist, besitzen oder, wenn der Zollwert nicht bekannt ist und nicht 

festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren Preis, der in der ausführenden 

Vertragspartei für die Vormaterialien gezahlt wird; 

j) „Kapitel“ und „Position“ die Kapitel und Positionen (vierstellige Codes) der Nomenklatur 

des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren (in diesem 

Protokoll „Harmonisiertes System“ oder „HS“ genannt); 

k) „Einreihen“ die Einreihung von Erzeugnissen oder Vormaterialien in eine bestimmte 

Position; 

l) „Sendung“ Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausführer an einen 

Empfänger oder mit einem einzigen Frachtpapier oder - bei Fehlen eines solchen Papiers 

- mit einer einzigen Rechnung vom Ausführer an den Empfänger versandt werden; 

m) „Gebiete“ die Gebiete einschließlich der Küstengewässer; 

n) „Vertragspartei“ einen Mitgliedstaat oder mehrere oder alle Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, die Europäische Union oder Andorra; 

o) „Zollbehörden“ für die Europäische Union alle Zollbehörden der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union. 
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1.3. Definitionen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

1. "Zollpräferenzmaßnahmen" bzw. "Abkommen" die EU und Andorra; 

2. "Präferenzzone" das Gebiet der EU und Andorra; 

3. "Präferenzzollsatz" den Zollfrei-Satz bzw. den ermäßigten Zollsatz, der sich aus den unter 

Punkt 1. angeführten Abkommen ergibt; 

4. "Ursprungsregeln" die im Ursprungsprotokoll festgelegten Voraussetzungen für den 

Erwerb des Warenursprungs; 

5. "Ursprungserzeugnis" Waren, welche die Ursprungsregeln des jeweils anzuwendenden 

Ursprungsprotokolls erfüllen; 

6. "Präferenznachweis" jenen urkundlichen Nachweis Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

oder Erklärung auf der Rechnung, der bestätigt, dass es sich bei den betreffenden Waren 

um Ursprungserzeugnisse handelt; 

7. "Drittland" einen Staat oder ein Gebiet, der/das nicht der Präferenzzone angehört; 

8. „Drittlandsmaterialien“ alle Waren die keine Ursprungszeugnisse sind; 

9. „Minimalbehandlung“ nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen. 

2. Anwendungsbereich 

Der präferenzbegünstigte Warenverkehr findet auf Erzeugnisse der Kapitel 1 bis 24 des 

Harmonisierten Systems Anwendung, sofern diese Ursprungserzeugnisse der Vertragspartner 

sind. Der räumliche Anwendungsbereich des Abkommens umfasst die Gebiete der EU und 

Andorras. 

Für Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems besteht eine Zollunion 

zwischen der EU und Andorra (siehe dazu Arbeitsrichtlinie UP-4800). 

3. Voraussetzungen für die Anwendung der Präferenzzölle 

Auf eine Ware können die Präferenzzölle nur angewendet werden, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die Ware muss vom jeweiligen Abkommen erfasst sein; 

2. die Ware muss ein "Ursprungserzeugnis" im Sinne der Ursprungsregeln dieses 

Abkommens sein; 
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3. die Ware muss aus einem Staat der Präferenzzone direkt in die EU befördert worden 

sein; 

4. das Verbot der Zollrückvergütung (Abschnitt 7.) muss mit gewissen Einschränkungen 

eingehalten worden sein; 

5. die Erfüllung der unter Ziffer 2. und 4. genannten Voraussetzungen muss durch die 

Vorlage eines ordnungsgemäßen Präferenznachweises belegt werden. 

4. Warenkreis 

Der präferenzbegünstigte Warenverkehr findet auf Erzeugnisse der Kapitel 1 bis 24 des 

Harmonisierten Systems Anwendung, sofern diese Ursprungserzeugnisse der Vertragspartner 

sind. 

5. Ursprungserzeugnisse 

5.1. Grundsätzliches 

Die besonderen Vorschriften über den Ursprung von Waren sind im Anhang zum Beschluss 

Nr. 1/2015 des gemischten Ausschusses EU-Andorra vom 11. Dezember 2015 zur Ersetzung 

des Anhangs des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra über die Bestimmung des Begriffs 

„Waren mit Ursprung in …“ oder „Ursprungswaren“ und über die Maßnahmen der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen (siehe Abschnitt 12.2.) enthalten. 

5.1.1. Arten des präferentiellen Ursprungs 

Man unterscheidet zwischen dem autonomen Ursprung durch vollständige Erzeugung oder 

ausreichende Be- oder Verarbeitung und dem Ursprung durch Kumulierung. Details dazu 

können der UP-3000 Abschnitt 1.2. entnommen werden. 

5.1.2. Gebiet der EU 

Das Gebiet aller Mitgliedstaaten der EU wird für die Einhaltung der Ursprungsregeln wie das 

Gebiet eines einzigen Staates angesehen. Im Warenverkehr zwischen EU-Mitgliedstaaten 

werden Informationen über bereits innerhalb der EU geleistete Herstellungsvorgänge oder 

darüber, dass es sich bei der betreffenden Ware bereits um ein Ursprungserzeugnis im Sinne 

der jeweiligen Ursprungsregeln handelt, mittels sogenannter EU-interner 

Lieferantenerklärung (siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 6.) weitergegeben. 
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5.1.3. Bestimmung des Ursprungslandes 

In den Präferenznachweisen über Waren, die im Rahmen des autonomen Ursprungs oder 

durch ausreichende Be- oder Verarbeitung erzeugt worden sind, ist als Ursprungsland immer 

das Land anzugeben, in dem die betreffende Ware unter Einhaltung der vorgenannten 

Herstellungsvorgänge erzeugt wurde. 

Wird eine Ware in einem Land der Präferenzzone unter Anwendung der bilateralen 

Kumulierungsmöglichkeit zu einem Ursprungserzeugnis, ist das Ursprungsland nur dann das 

Herstellungsland, wenn die Bearbeitung über eine Minimalbehandlung hinausgeht. 

Wird im Ausfuhrland keine Be- oder Verarbeitung oder nur eine Minimalbehandlung 

vorgenommen, so behalten die Vormaterialien oder Erzeugnisse ihre Ursprungseigenschaft 

bei. Handel und Verzollung (in den freien Verkehr bringen) haben keinen Einfluss auf das 

Ursprungsland. 

5.1.4. Waren unbestimmten Ursprungs 

Materialien, deren Ursprungscharakter nicht feststellbar ist und nicht nachgewiesen werden 

kann, gelten als "Waren unbestimmten Ursprungs" und sind bei der Ursprungsbeurteilung als 

Drittlandsmaterialien zu werten. 

5.2. Allgemeine Vorschriften 

Folgende Erzeugnisse gelten als Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei, wenn sie in eine 

andere Vertragspartei ausgeführt werden: 

a) Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei vollständig gewonnen oder hergestellt worden 

sind; 

b) Erzeugnisse, die in der Vertragspartei unter Verwendung von Vormaterialien gewonnen 

oder hergestellt worden sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt 

worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der Vertragspartei in 

ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind. 

5.3. Ursprung durch Kumulierung 

5.3.1. Bilaterale Kumulierung mit Ursprungswaren 

Eine Kumulierung ist nur mit Ursprungserzeugnissen möglich. Vormaterialien, die bereits 

Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei sind und als solche bereits mit Präferenznachweis 

eingeführt wurden, brauchen demnach - im Gegensatz zu Drittlandsmaterialien - nicht mehr 

ausreichend bearbeitet zu werden. 
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Nähere Erläuterungen und praktische Beispiele zum Thema Kumulierung können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2.4. entnommen werden. 

5.3.2. Drittlandsmaterialien 

Die Anwendung der Kumulierung beeinträchtigt in keiner Weise die Verwendung von 

drittländischen Vormaterialien, sofern diese ausreichend be- oder verarbeitet werden. 

5.3.3. San Marino 

Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Andorra als 

Ursprungserzeugnisse der EU anerkannt. 

5.4. Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

(vollständige Erzeugung) 

Eine Ware gilt als vollständig im Gebiet einer Vertragspartei erzeugt, wenn sämtliche zu ihrer 

Erzeugung verwendeten Vormaterialien, mag ihr Anteil an der Ware auch noch so 

geringfügig sein, zur Gänze aus diesem Staat stammen. 

Als vollständig in der EU oder in Andorra gewonnen oder hergestellt gelten: 

a) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene mineralische Erzeugnisse; 

b) dort geerntete pflanzliche Erzeugnisse; 

c) dort geborene oder ausgeschlüpfte und dort aufgezogene lebende Tiere; 

d) Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren; 

e) dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge; 

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schiffen außerhalb der 

Küstengewässer der ausführenden Vertragspartei aus dem Meer gewonnene 

Erzeugnisse; 

g) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschließlich aus den unter Buchstabe f) 

genannten Erzeugnissen hergestellt werden; 

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen verwendet werden 

können; 

i) bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende Abfälle; 

j) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb der eigenen Küstengewässer 

gewonnene Erzeugnisse, sofern die Vertragspartner zum Zwecke der Nutzbarmachung 
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Ausschließlichkeitsrechte über diesen Teil des Meeresbodens oder Meeresuntergrunds 

ausüben; 

k) Waren, die dort ausschließlich aus unter den Buchstaben a) bis j) aufgeführten 

Erzeugnissen hergestellt werden. 

Die hohe See (außerhalb der Küstenmeere) hat keine Staatszugehörigkeit. Fisch, der 

außerhalb des Küstenmeeres eines Partnerlandes gefangen wird, gilt jedoch als 

vollständig gewonnen, wenn die „eigenen Schiffe” bzw. „eigenen Fabrikschiffe” folgende 

Kriterien erfüllen: 

1. die in einem Mitgliedstaat der EU oder in Andorra ins Schiffsregister eingetragen oder 

dort angemeldet sind, 

2. die unter der Flagge eines Mitgliedstaats der EU oder Andorra fahren, 

3. die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der 

EU oder Andorras oder einer Gesellschaft sind, die ihren Hauptsitz in einem dieser 

Staaten hat, bei der der oder die Geschäftsführer, der Vorsitzende des Vorstands 

oder Aufsichtsrats und die Mehrheit der Mitglieder dieser Organe Staatsangehörige 

der Mitgliedstaaten der EU oder Andorras sind und - im Falle von 

Personengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung - außerdem das 

Kapital mindestens zur Hälfte den betreffenden Staaten oder öffentlich-rechtlichen 

Körperschaften oder Staatsangehörigen dieser Staaten gehört, 

4. deren Schiffsführung aus Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der EU oder 

Andorras besteht und 

5. deren Besatzung zu mindestens 75 vH aus Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der 

EU oder Andorras besteht. 

5.5. In ausreichendem Maß be- oder verarbeitete Erzeugnisse 

(ausreichende Be- oder Verarbeitung) 

5.5.1. Grundsätzliches 

In den meisten Fällen wird der Ursprung einer Ware nicht durch vollständige Erzeugung 

erzielt und es muss daher eine ausreichende Be- oder Verarbeitung aller bei der Herstellung 

einer Ware verwendeten drittländischen Vormaterialien erfolgen, um präferentiellen 

Ursprung zu erzielen. Als ausreichende Be- oder Verarbeitung gilt die Erfüllung der 

Herstellungsvoraussetzungen, die in der Ursprungsliste vorgesehen sind. 
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Die Ursprungsliste ist eine Liste der erforderlichen ausreichenden Be- oder Verarbeitungen, 

die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um den 

hergestellten Erzeugnissen die Ursprungseigenschaft zu verleihen. Bei der Auslegung der 

Ursprungsliste sind immer die Einleitenden Bemerkungen zur Ursprungsliste zu beachten. 

Die Ursprungsliste und die Einleitenden Bemerkungen sind Anhänge zum Ursprungsprotokoll 

und sind der jeweiligen Rechtsgrundlage (siehe Abschnitt 12.) zu entnehmen. 

Die zu erfüllende Ursprungsregel ist in der Ursprungsliste in Spalte 3 angeführt. 

5.5.2. Ausnahme (allgemeine Toleranz) 

Drittländische Vormaterialien bis zu einem Wert von max. 10% vom Ab-Werk-Preis der 

daraus hergestellten Fertigware brauchen die Ursprungsregel der Fertigware nicht zu 

erfüllen. Insgesamt muss aber mehr als eine Minimalbehandlung (siehe Abschnitt 5.6.) im 

Zuge der Herstellung der Fertigware erfolgen. 

Die in den Ursprungsregeln der Ursprungslisten selbst vorgesehenen Wertkriterien bilden die 

absolute Grenze, dh. es ist kein Addieren mit der Toleranzgrenze möglich. 

5.6. Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitung 

(Minimalbehandlung) 

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen (auch als "Minimalbehandlungen" bezeichnet) 

von Drittlandsmaterialien können zwar allenfalls zur Erfüllung eines Herstellungsvorganges in 

der jeweiligen Ursprungsliste führen (zB Wechsel der vierstelligen Tarif-Position, Einhaltung 

eines bestimmten Wertkriteriums), sind jedoch niemals ausreichend im Sinne der 

Ursprungsregeln. 

5.6.1. Doppelfunktion 

Der Aspekt der Minimalbehandlung ist einerseits als Zusatzvoraussetzung zur Einhaltung der 

Herstellungsvoraussetzungen bei Verwendung drittländischer Vormaterialien zu beachten 

und dient andererseits der Bestimmung des Ursprungslandes, wenn nur Vormaterialien mit 

Ursprung verwendet werden. 

5.6.2. Definition 

Als nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen gelten nur die nachfolgend aufgezählten 

Vorgänge, und zwar wenn ausschließlich diese ("erschöpfende Aufzählung") durchgeführt 

werden: 

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse während des Transports oder der 

Lagerung in ihrem Zustand zu erhalten; 
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b) Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken; 

c) Waschen, Reinigen, Entfernen von Staub, Oxid, Öl, Farbe oder anderen Beschichtungen; 

d) Bügeln von Textilien; 

e) einfaches Anstreichen oder Polieren; 

f) Schälen, teilweises oder vollständiges Bleichen, Polieren oder Glasieren von Getreide und 

Reis; 

g) Behandlungen zum Färben von Zucker oder zum Formen von Würfelzucker; 

h) Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen und Gemüsen; 

i) Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen; 

j) Sieben, Aussondern, Sortieren, Einordnen, Einstufen, Abgleichen (einschließlich des 

Zusammenstellens von Sortimenten); 

k) einfaches Abfüllen in Flaschen, Dosen, Fläschchen, Säcke, Etuis, Schachteln, Befestigen 

auf Karten oder Brettchen sowie alle anderen einfachen Verpackungsvorgänge; 

l) Anbringen oder Aufdrucken von Marken, Etiketten, Logos oder anderen gleichartigen 

Unterscheidungszeichen auf den Erzeugnissen selbst oder auf ihren Umschließungen; 

m) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten; 

n) Mischen von Zucker mit anderen Vormaterialien; 

o) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem vollständigen 

Erzeugnis oder Zerlegen von Erzeugnissen in Einzelteile; 

p) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a) bis o) genannten 

Behandlungen; 

q) Schlachten von Tieren. 

Bei der Beurteilung, ob eine Minimalbehandlung vorliegt, sind alle in der ausführenden 

Vertragspartei an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen in Betracht zu 

ziehen. Erfolgen die vorstehend genannten Vorgänge im Zusammenhang mit anderen 

Arbeiten an der Ware, ist der so getätigte Herstellungsvorgang in seiner Gesamtheit zu 

beurteilen. Als Beurteilungshilfe kann herangezogen werden, dass mehr als eine 

Minimalbehandlung vorliegt, wenn Vormaterialien mitverwendet werden, die bereits 

Ursprungserzeugnisse des Herstellungslandes und für die übliche Funktion der Fertigware 

selbst relevant sind. 
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5.7. Maßgebende Einheit und Umschließungen 

5.7.1. Maßgebende Einheit 

Die maßgebende Einheit, die jeweils die vorgesehene Ursprungsregel erfüllen muss, ist jene 

Einheit, die auch als Grundlage für die Tarifierung herangezogen wird. 

5.7.2. Umschließungen 

Umschließungen, die gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5 für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind, und die in 

ihnen verpackten Waren werden als eine Einheit angesehen. Der Ursprung von Waren in 

Umschließungen ist nach folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen: 

1. Umschließungen, die beim Klein- oder Einzelverkauf in der Regel mit in die Hand des 

letzten Käufers (Verbrauchers) übergehen, sind als Bestandteil der in ihnen verpackten 

Ware anzusehen und müssen wie jedes andere verwendete Vormaterial bei der 

Beurteilung des Ursprungs der Ware mitberücksichtigt werden; 

2. andere Umschließungen - das sind insbesondere solche, die zum Schutz der Ware 

während des Transportes oder der Lagerung dienen - teilen hinsichtlich des Ursprunges 

grundsätzlich das Schicksal der in ihnen enthaltenen Waren; sie sind - unbeschadet ihres 

tatsächlichen Ursprungs - so zu behandeln, als ob sie das Ursprungskriterium erfüllen, 

das auf die in ihnen enthaltenen Waren zutrifft; 

3. Soweit Umschließungen gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5b für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur nicht wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind, 

müssen Ware und Umschließung getrennt behandelt werden und das jeweils 

vorgesehene Ursprungskriterium erfüllen. 

5.8. Warenzusammenstellungen 

Die Ursprungsregel für Warenzusammenstellungen gilt nur für die 

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 zum Harmonisierten 

System. 

Gemäß dieser Regel müssen alle Bestandteile einer Warenzusammenstellung, mit Ausnahme 

derjenigen, deren Wert 15 vH des Gesamtwerts dieser Warenzusammenstellung nicht 

übersteigt, den Ursprungsregeln für die Position entsprechen, der sie zugewiesen worden 

wären, wenn sie einzeln, also nicht als Bestandteile einer Warenzusammenstellung gestellt 

worden wären, ungeachtet der Position, der die Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit 

gemäß der genannten Allgemeinen Vorschrift zugewiesen wird. 
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Diese Regel gilt auch dann, wenn die Toleranzschwelle von 15 vH für denjenigen Bestandteil 

in Anspruch genommen wird, der gemäß der genannten Allgemeinen Vorschrift für die 

Einreihung der Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. 

5.9. Neutrale Elemente 

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis ist, braucht der Ursprung 

folgender gegebenenfalls bei seiner Herstellung verwendeter Erzeugnisse nicht berücksichtigt 

zu werden: 

a) Energie und Brennstoffe, 

b) Anlagen und Ausrüstung, 

c) Maschinen und Werkzeuge, 

d) Waren, die weder in die endgültige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen noch 

darin eingehen sollen. 

6. Territoriale Auflagen 

6.1. Territorialitätsprinzip (Grundsatz) und territoriale Toleranz 

(1) Grundsätzlich müssen sämtliche Bedingungen für den Erwerb der Ursprungseigenschaft 

ohne Unterbrechung in der EU oder in Andorra erfüllt werden. 

(2) Ursprungswaren, die aus der EU oder aus der Andorra in ein Drittland ausgeführt und 

anschließend wieder eingeführt werden, gelten als Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft, 

es sei denn, den Zollbehörden kann glaubhaft dargelegt werden, 

a) dass die wieder eingeführten Waren dieselben wie die ausgeführten Waren sind 

und 

b) dass diese Waren während ihres Verbleibs in dem betreffenden Drittland oder während 

des Transports keine Behandlung erfahren haben, die über das zur Erhaltung ihres 

Zustands erforderliche Maß hinausgeht. 

(3) Der Erwerb der Ursprungseigenschaft wird durch eine Be- oder Verarbeitung, die in 

einem Drittland vorgenommen wird, nicht berührt, sofern 

a) die genannten Vormaterialien in der EU oder Andorra vollständig gewonnen oder 

hergestellt oder vor ihrer Ausfuhr einer Be- oder Verarbeitung unterzogen worden sind, 

die über eine Minimalbehandlung hinausgeht, 

und 
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b) den Zollbehörden glaubhaft dargelegt werden kann, 

 i) dass die wieder eingeführten Waren durch Be- oder Verarbeitung der ausgeführten 

Vormaterialien hergestellt worden sind 

und 

 ii) dass der nach diesen Bestimmungen außerhalb der EU oder Andorras insgesamt 

erzielte Wertzuwachs 10 vH des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses, für das die 

Ursprungseigenschaft beansprucht wird, nicht überschreitet. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 3 finden die grundsätzlichen Bedingungen für den Erwerb 

der Ursprungseigenschaft auf die Be- oder Verarbeitung außerhalb der EU oder Andorras 

keine Anwendung. Findet jedoch nach der Ursprungsliste für die Bestimmung des Ursprungs 

des Erzeugnisses eine Regel Anwendung, die einen höchsten zulässigen Wert für alle 

verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorsieht, so dürfen der Gesamtwert 

der im Gebiet der betreffenden Vertragspartei verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft und der nach diesen Bestimmungen außerhalb der EU oder Andorras 

insgesamt erzielte Wertzuwachs zusammengenommen den angegebenen Vomhundertsatz 

nicht überschreiten. 

(5) Im Sinne der Absätze 3 und 4 bedeutet der Begriff „insgesamt erzielter Wertzuwachs“ 

alle außerhalb EU oder Andorras entstandenen Kosten einschließlich des Wertes der dort 

verwendeten Vormaterialien. 

(6) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für Erzeugnisse, die die Bedingungen der Ursprungsliste 

nicht erfüllen und nur durch Anwendung der allgemeinen Toleranz (siehe Abschnitt 5.5.2.) 

als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet angesehen werden können. 

(7) Die unter diese Bestimmungen fallende Be- oder Verarbeitung außerhalb der EU oder 

Andorras wird im Rahmen der passiven Veredelung oder eines ähnlichen Verfahrens 

vorgenommen. 

6.2. Unmittelbare Beförderung 

(1) Die im Abkommen vorgesehene Präferenzbehandlung gilt nur für Ursprungserzeugnisse, 

die unmittelbar zwischen der EU und Andorra befördert werden. Jedoch können Erzeugnisse, 

die eine Sendung bilden, durch andere Gebiete befördert werden, gegebenenfalls auch mit 

einer Umladung oder vorübergehenden Einlagerung in diesen Gebieten, sofern sie unter der 

zollamtlichen Überwachung der Behörden des Durchfuhr- oder Einlagerungslandes bleiben 

und dort nur ent- und wiederverladen werden oder eine auf die Erhaltung ihres Zustands 

gerichtete Behandlung erfahren. 
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Ursprungserzeugnisse können in Rohrleitungen durch andere Gebiete als die der 

ausführenden und einführenden Vertragsparteien befördert werden. 

(2) Der Nachweis, dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind, ist erbracht, wenn 

den Zollbehörden des Einfuhrlandes eines der folgenden Papiere vorgelegt wird: 

a) ein durchgehendes Frachtpapier, mit dem die Beförderung vom Ausfuhrland durch das 

Durchfuhrland erfolgt ist, 

oder 

b) eine von den Zollbehörden des Durchfuhrlandes ausgestellte Bescheinigung mit 

folgenden Angaben: 

 i) genaue Beschreibung der Erzeugnisse, 

 ii) Datum des Ent- und Wiederverladens der Erzeugnisse oder der Ein- und 

Ausschiffung unter Angabe der benutzten Schiffe oder sonstigen Beförderungsmittel, 

und 

 iii) Bedingungen des Verbleibs der Erzeugnisse im Durchfuhrland, 

oder 

c) falls diese Papiere nicht vorgelegt werden können, alle sonstigen beweiskräftigen 

Unterlagen. 

6.3. Ausstellungen 

(1) Werden Ursprungserzeugnisse zu einer Ausstellung in ein Land versandt, bei dem es sich 

nicht um einen Mitgliedstaat der EU oder Andorra handelt, und nach der Ausstellung zur 

Einfuhr in die EU oder nach Andorra verkauft, so erhalten sie bei der Einfuhr die 

Begünstigungen dieses Abkommens, sofern den Zollbehörden des Einfuhrlandes glaubhaft 

dargelegt wird, 

a) dass ein Ausführer diese Erzeugnisse aus der EU oder aus Andorra in das 

Ausstellungsland versandt und dort ausgestellt hat; 

b) dass dieser Ausführer die Erzeugnisse einem Empfänger in der EU oder in Andorra 

verkauft oder überlassen hat; 

c) dass die Erzeugnisse während oder unmittelbar nach der Ausstellung in dem Zustand, in 

dem sie zur Ausstellung versandt worden waren, versandt worden sind; 
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d) dass die Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt, zu dem sie zu der Ausstellung versandt wurden, 

nicht zu anderen Zwecken als zur Vorführung auf der Ausstellung verwendet worden 

sind. 

(2) Für solche Waren ist ein Ursprungsnachweis auszustellen oder auszufertigen und den 

Zollbehörden des Einfuhrlandes unter den üblichen Voraussetzungen vorzulegen. Darin sind 

Bezeichnung und Anschrift der Ausstellung anzugeben. Falls erforderlich, kann ein 

zusätzlicher Nachweis über die Umstände verlangt werden, unter denen die Erzeugnisse 

ausgestellt worden sind. 

(3) Diese Ausnahmeregelung gilt für Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und 

Handwerksmessen oder -ausstellungen und ähnliche öffentliche Veranstaltungen; 

ausgenommen sind Veranstaltungen zu privaten Zwecken für den Verkauf ausländischer 

Erzeugnisse in Läden oder Geschäftslokalen. 

7. Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung 

7.1. Grundsätzliches 

(1) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die in einer Vertragspartei bei der Herstellung 

von Ursprungserzeugnissen verwendet worden sind, für die ein Ursprungsnachweis 

ausgestellt oder ausgefertigt wird, dürfen in den Vertragsparteien nicht Gegenstand einer 

wie auch immer gearteten Zollrückvergütung oder Zollbefreiung sein. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 betrifft alle in einer Vertragspartei geltenden Maßnahmen, 

durch die Zölle und Abgaben gleicher Wirkung auf verwendete Vormaterialien vollständig 

oder teilweise erstattet, erlassen oder nicht erhoben werden, sofern die Erstattung, der 

Erlass oder die Nichterhebung ausdrücklich oder faktisch gewährt wird, wenn die aus den 

betreffenden Vormaterialien hergestellten Erzeugnisse ausgeführt werden, nicht hingegen, 

wenn diese Erzeugnisse in der EU oder in Andorra in den freien Verkehr übergehen. 

(3) Der Ausführer von Erzeugnissen mit Ursprungsnachweis hat auf Verlangen der 

Zollbehörden jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen vorzulegen, um nachzuweisen, dass 

für die bei der Herstellung dieser Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft keine Zollrückvergütung gewährt worden ist und sämtliche für solche 

Vormaterialien geltenden Zölle und Abgaben gleicher Wirkung tatsächlich entrichtet worden 

sind. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Umschließungen sowie für 

Warenzusammenstellungen, wenn es sich dabei um Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft 

handelt. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur für Vormaterialien, die unter das Abkommen fallen. 

7.2. Betroffene Abgaben 

Neben allen Arten von Zöllen fallen beispielsweise auch Antidumpingabgaben unter das 

Verbot der Zollrückvergütung. Der Unionskodex kennt folgende Einrichtungen, die 

ausdrücklich oder in ihrer Wirkung eine Zollrückvergütung ermöglichen: 

 aktive Veredelung (siehe ZK-2560) 

 Zolllager (siehe ZK-2370) 

Äußere Umschließungen, auch wenn sie im Rahmen einer der vorgenannten Einrichtungen 

verwendet worden sind, unterliegen nicht dem Verbot der Zollrückvergütung. 

7.3. Wahlmöglichkeit 

Dem Exporteur eines Ursprungserzeugnisses steht es frei, eine solche Zollrückvergütung in 

Anspruch zu nehmen und dafür keinen Präferenznachweis auszustellen, dh. auf die 

Präferenzzölle für das Ursprungserzeugnis im Bestimmungsland zu verzichten. Entscheidet er 

sich aber für die Ausstellung eines Präferenznachweises, so unterwirft er sich dem Verbot 

der Zollrückvergütung. Hinsichtlich der Verwendung von Ersatzwaren siehe die 

Bestimmungen in der ZK-2560 Abschnitt 2.5.7.2. 

Hinweis: 

Wird das Verfahren der aktiven Veredelung durch Überlassung der 

Veredelungserzeugnisse zum zollrechtlich freien Verkehr erledigt und der Betrag der 

Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben gemäß Art. 85 Abs. 1 UZK anhand der 

Bemessungsgrundlagen festgesetzt, die zum Zeitpunkt des Entstehens der Zollschuld 

für die betreffenden Waren gelten, und entsteht dadurch ein Abgabenvorteil im 

Vergleich zur Bemessungsmethode nach Art. 86 Abs. 3 UZK ist die Ausstellung eines 

Präferenznachweises oder einer Lieferantenerklärung unzulässig. 

7.4. Angaben über Zollrückvergütungen 

Der Ausführer hat im Antragsformular zur Ausstellung einer WVB EUR.1 anzugeben, ob eine 

Zollrückvergütung in Anspruch genommen wurde bzw. wird oder nicht. 

7.5. Zollrückvergütung im Falle von Irrtümern 

Wird ein Präferenznachweis irrtümlicherweise ausgestellt oder ausgefertigt, so kann eine 

Zollrückvergütung oder eine Zollbefreiung nur dann gewährt werden, wenn die folgenden 

drei Voraussetzungen erfüllt sind: 
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a) Der irrtümlicherweise ausgestellte oder ausgefertigte Präferenznachweis muss an die 

Behörden des Ausfuhrlands zurückgeschickt werden; anderenfalls müssen die Behörden 

des Einfuhrlands in einer schriftlichen Erklärung bestätigen, dass keine 

Präferenzbehandlung eingeräumt wurde beziehungsweise wird. 

b) Für die bei der Herstellung des Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien hätte gemäß 

den geltenden Vorschriften eine Zollrückvergütung oder eine Zollbefreiung gewährt 

werden können, wenn kein Präferenznachweis zur Beantragung der Präferenzbehandlung 

vorgelegt worden wäre. 

c) Die Frist für die Rückvergütung wird eingehalten, und die in den internen 

Rechtsvorschriften des betreffenden Landes niedergelegten Voraussetzungen für die 

Rückvergütung sind erfüllt. 

8. Nachweis der Ursprungseigenschaft 

8.1. Grundsätzliches 

Folgende Präferenznachweise sind vorgesehen: 

1. die von einem Zollamt bestätigte WVB EUR.1; 

2. die Erklärung auf der Rechnung, die innerhalb der Wertgrenze von 6.000 Euro, von 

jedem Ausführer oder unabhängig vom Wert der Sendung von einem "ermächtigten 

Ausführer", auf einer Rechnung, einem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier 

(in dem die Erzeugnisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung der Nämlichkeit 

möglich ist) ausgestellt werden kann. 

8.2. Verfahren zur Ausstellung einer WVB EUR.1 

(1) Die WVB EUR.1 wird von den Zollbehörden des Ausfuhrlandes auf schriftlichen Antrag 

ausgestellt, der vom Ausführer oder unter der Verantwortung des Ausführers von seinem 

bevollmächtigten Vertreter gestellt worden ist. 

(2) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter füllt zu diesem Zweck die Formblätter 

für die WVB EUR.1 und den Antrag (siehe UP-3000 Abschnitt 2.) aus. Die Formblätter sind 

nach den nationalen Rechtsvorschriften des Ausfuhrlandes in einer der Sprachen auszufüllen, 

in denen das Abkommen abgefasst ist. Werden die Formblätter handschriftlich ausgefüllt, so 

muss dies mit Tinte in Druckschrift erfolgen. Die Warenbezeichnung ist in dem dafür 

vorgesehenen Feld ohne Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht vollständig 

ausgefüllt, so sind unter der letzten Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter Strich zu 

ziehen und der nicht ausgefüllte Teil des Feldes durchzustreichen. 
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(3) Der Ausführer, der die Ausstellung der WVB EUR.1 beantragt, hat auf Verlangen der 

Zollbehörden des Ausfuhrlandes, in dem die WVB EUR.1 ausgestellt wird, jederzeit alle 

zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden 

Erzeugnisse sowie der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Ursprungsprotokolls 

vorzulegen. 

(4) Die Zollbehörden, die die WVB EUR.1 ausstellen, treffen die erforderlichen Maßnahmen, 

um die Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen 

dieses Ursprungsprotokolls zu überprüfen. Sie sind befugt, zu diesem Zweck die Vorlage von 

Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der Buchführung des Ausführers 

oder jede sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuführen. Sie achten 

auch darauf, dass die in Absatz 2 genannten Formblätter ordnungsgemäß ausgefüllt sind. Sie 

prüfen insbesondere, ob das Feld mit der Warenbezeichnung so ausgefüllt ist, dass jede 

Möglichkeit eines missbräuchlichen Zusatzes ausgeschlossen ist. 

(5) In Feld 11 der WVB EUR.1 ist das Datum der Ausstellung anzugeben. 

(6) Die WVB EUR.1 wird von den Zollbehörden ausgestellt und zur Verfügung des Ausführers 

gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder gewährleistet ist. 

8.3. Nachträglich ausgestellte WVB EUR.1 

Eine WVB EUR.1 kann ausnahmsweise nach der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sie sich 

bezieht, ausgestellt werden, 

a) wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Versehens oder besonderer 

Umstände bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist, oder 

b) wenn den zuständigen Behörden glaubhaft dargelegt wird, dass eine WVB EUR.1 

ausgestellt, aber bei der Einfuhr aus formalen Gründen nicht angenommen worden ist. 

Der im Feld 7 der EUR.1 anzubringende Vermerk über die nachträgliche Ausstellung ist in 

englischer Sprache abzufassen „ISSUED RETROSPECTIVELY“. 

Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.8.1. 

8.4. Ausstellung eines Duplikates der WVB EUR.1 

Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer WVB EUR.1 kann der Ausführer bei den 

Behörden, die die Bescheinigung ausgestellt haben, ein Duplikat beantragen, das anhand der 

in ihrem Besitz befindlichen Ausfuhrpapiere ausgefertigt wird. 

Der im Feld 7 der EUR.1 anzubringende Vermerk über die Duplikat Ausstellung ist in 

englischer Sprache abzufassen „DUPLICATE“. 
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Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.8.2. 

8.5. Ausstellung von WVB EUR.1 auf Grundlage eines vorher 

ausgestellten Präferenznachweises (Ersatzzeugnis) 

8.5.1. Grundsätzliches 

Werden Ursprungserzeugnisse in einer Vertragspartei der Überwachung einer Zollstelle 

unterstellt, so kann der ursprüngliche Ursprungsnachweis im Hinblick auf den Versand 

sämtlicher oder eines Teils dieser Erzeugnisse zu anderen Zollstellen in der EU oder in 

Andorra durch eine oder mehrere WVBen EUR.1 ersetzt werden. Diese WVBen EUR.1 werden 

von der Zollstelle ausgestellt, unter deren Überwachung sich die Erzeugnisse befinden. 

8.5.2. Abfertigungen immer bei derselben Zollstelle 

Erläuterungen und die praktische Vorgangsweise können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.6. entnommen werden. 

8.5.3. Abfertigung bei unterschiedlichen Zollstellen – Angaben im 

Ersatzpräferenznachweis 

Erläuterungen und die praktische Vorgangsweise können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.6. entnommen werden. 

8.6. Buchmäßige Trennung 

Die buchmäßige Trennung ist in diesem Ursprungsprotokoll vorgesehen. Details können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2.7. entnommen werden. 

8.7. Voraussetzungen für die Ausfertigung der Erklärung auf der 

Rechnung 

(1) Die Erklärung auf der Rechnung (Wortlaut der Erklärungen siehe Arbeitsrichtlinie UP-

3000 Abschnitt 2.4.1.) kann ausgefertigt werden 

a) von einem ermächtigten Ausführer (siehe Abschnitt 8.8.) 

oder 

b) von jedem Ausführer für Sendungen von einem oder mehreren Packstücken, die 

Ursprungserzeugnisse enthalten, deren Wert 6.000 Euro je Sendung nicht überschreitet. 

(2) Der Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung ausfertigt, hat auf Verlangen der 

Zollbehörden des Ausfuhrlandes jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der 
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Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfüllung der übrigen 

Voraussetzungen dieses Ursprungsprotokolls vorzulegen. 

(3) Die Erklärung auf der Rechnung ist vom Ausführer maschinenschriftlich oder 

mechanografisch auf der Rechnung, dem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier mit 

dem Wortlaut (siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.4.) und in einer der 

Sprachfassungen des Abkommens nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften des 

Ausfuhrlandes auszufertigen. Wird die Erklärung handschriftlich erstellt, so muss dies mit 

Tinte in Druckschrift erfolgen. 

(4) Die Erklärung auf der Rechnung ist vom Ausführer eigenhändig zu unterzeichnen. Ein 

ermächtigter Ausführer im Sinne des nachfolgenden Abschnitts 8.8. braucht jedoch solche 

Erklärungen nicht zu unterzeichnen, wenn er sich gegenüber den Zollbehörden des 

Ausfuhrlandes schriftlich verpflichtet, die volle Verantwortung für jede Erklärung auf der 

Rechnung zu übernehmen, die ihn so identifiziert, als ob er sie eigenhändig unterzeichnet 

hätte. 

(5) Die Erklärung auf der Rechnung kann vom Ausführer bei der Ausfuhr der Erzeugnisse 

oder nach deren Ausfuhr ausgefertigt werden, vorausgesetzt, dass sie im Einfuhrland 

spätestens zwei Jahre nach der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse vorgelegt wird. 

8.8. Ermächtigter Ausführer 

Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes können einen Ausführer (im Folgenden ‚ermächtigter 

Ausführer‘ genannt), der häufig unter das Abkommen fallende Erzeugnisse ausführt, dazu 

ermächtigen, ohne Rücksicht auf den Wert dieser Erzeugnisse Erklärungen auf der Rechnung 

auszufertigen. Nähere Informationen über Voraussetzungen und praktische Vorgangsweise 

sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 7. zu entnehmen. 

8.9. Geltungsdauer und Vorlage der Präferenznachweise 

Die Präferenznachweise bleiben vier Monate nach dem Datum der Ausstellung im 

Ausfuhrland gültig und sind innerhalb dieser Frist den Zollbehörden des Einfuhrlandes 

vorzulegen. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.7.5. 

und UP-3000 Abschnitt 2.7.6. zu entnehmen. 

8.10. Ausnahmen vom Präferenznachweis 

(1) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an Privatpersonen versandt 

werden oder die sich im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage 

eines Ursprungsnachweises als Ursprungserzeugnisse angesehen, sofern es sich um 
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Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklärt wird, dass die Voraussetzungen dieses 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind, wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung kein Zweifel 

bestehen darf. Bei Postversand kann diese Erklärung auf der Zollinhaltserklärung oder einem 

dieser Erklärung beigefügten Blatt abgegeben werden. 

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und 

ausschließlich aus Erzeugnissen bestehen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der 

Empfänger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind; 

dabei dürfen diese Erzeugnisse weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge zu 

der Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus kommerziellen Gründen erfolgt. 

(3) Außerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei Kleinsendungen 500 Euro und bei 

den im persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Waren 1.200 Euro nicht 

überschreiten. 

8.11. Belege 

Welche Unterlagen zum Nachweis dafür, dass Erzeugnisse, für die eine WVB EUR.1 oder eine 

Erklärung auf der Rechnung vorliegt, tatsächlich als Ursprungserzeugnisse der EU oder 

Andorras angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen des 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind, können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 4.5.2. 

entnommen werden. 

8.12. Aufbewahrung der Präferenznachweise und Belege 

(1) Ein Ausführer, der die Ausstellung einer WVB EUR.1 beantragt, hat die Beweisunterlagen 

mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

(2) Ein Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung ausfertigt, hat eine Kopie dieser 

Erklärung sowie die Beweisunterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

(3) Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes, die eine WVB EUR.1 ausstellen, haben das 

Antragsformblatt mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

(4) Die Zollbehörden des Einfuhrlandes haben die ihnen vorgelegten WVBen EUR.1 und 

Erklärungen auf der Rechnung mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. Wird die 

Zollanmeldung mit Mitteln der Datenverarbeitung abgegeben, so können die Zollbehörden 

zulassen, dass die oben angeführten Präferenznachweise nicht mit der Zollanmeldung 

vorgelegt werden. In diesem Fall werden diese Präferenznachweise vom 

Wirtschaftsbeteiligten zur Verfügung der Zollbehörden gehalten. 
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8.13. Abweichungen und Formfehler 

8.13.1. Unbedeutende Abweichungen und Formfehler 

Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in den Präferenznachweisen und 

den Angaben in den Unterlagen, die der Zollstelle zur Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten für 

die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist der Präferenznachweis nicht allein dadurch ungültig, 

sofern einwandfrei nachgewiesen wird, dass sich das Papier auf die gestellten Erzeugnisse 

bezieht. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 3.1.1. zu 

entnehmen. 

8.13.2. Gravierende Abweichungen und Formfehler 

Eine WVB EUR.1 kann aus "formalen Gründen" abgelehnt werden, wenn sie nicht 

vorschriftsgemäß ausgestellt wurde. In diesem Fall kann eine nachträglich ausgestellte WVB 

nachgereicht werden. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.1.2. zu entnehmen. 

8.14. In Euro ausgedrückte Beträge (Wertgrenzen) 

(1) Für die Zwecke der Wertgrenzen (6.000 Euro für Erklärung auf der Rechnung und 500 

Euro für Erzeugnisse bei Kleinsendungen und 1.200 Euro bei den im persönlichen Gepäck 

von Reisenden enthaltenen Waren) werden in den Fällen, in denen die Erzeugnisse in einer 

anderen Währung als Euro in Rechnung gestellt werden, die Beträge in den 

Landeswährungen der Vertragsparteien, die den in Euro ausgedrückten Beträgen 

entsprechen, von den betreffenden Ländern jährlich festgelegt. 

(2) Für die Begünstigungen (6.000 Euro für Erklärung auf der Rechnung, 500 Euro für 

Erzeugnisse bei Kleinsendungen und 1.200 Euro bei den im persönlichen Gepäck von 

Reisenden enthaltenen Waren) ist der von dem betreffenden Land festgelegte Betrag in der 

Währung maßgebend, in der die Rechnung ausgestellt ist. 

(3) Für die Umrechnung der in Euro ausgedrückten Beträge in die Landeswährungen gilt der 

Euro-Kurs der jeweiligen Landeswährung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober eines 

jeden Jahres. Die Beträge sind der Kommission der Europäischen Union bis zum 15. Oktober 

mitzuteilen; sie gelten ab 1. Januar des folgenden Jahres. Die Kommission der Europäischen 

Union teilt die Beträge den betreffenden Ländern mit. 

(4) Ein Land kann den Betrag, der sich aus der Umrechnung eines in Euro ausgedrückten 

Betrages in seine Landeswährung ergibt, nach oben oder nach unten abrunden. Der 

abgerundete Betrag darf um höchstens 5 vH vom Ergebnis der Umrechnung abweichen. Ein 

Land kann den Betrag in seiner Landeswährung, der dem in Euro ausgedrückten Betrag 

22 von 88



UP-4810 GZ BMF-010310/0085-IV/7/2014 idF GZ 2020-0.239.076 vom 15. April 2020 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 22 

entspricht, unverändert beibehalten, sofern sich durch die Umrechnung dieses Betrages zum 

Zeitpunkt der in Absatz 3 vorgesehenen jährlichen Anpassung der Gegenwert in 

Landeswährung vor dem Abrunden um weniger als 15 vH erhöht. Der Gegenwert in 

Landeswährung kann unverändert beibehalten werden, sofern die Umrechnung zu einer 

Verringerung dieses Gegenwerts führen würde. 

(5) Die in Euro ausgedrückten Beträge werden auf Antrag einer Vertragspartei vom 

Gemischten Ausschuss überprüft. Bei dieser Überprüfung prüft der Gemischte Ausschuss, ob 

es erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser Beschränkungen in realen Werten zu 

erhalten. Zu diesem Zweck kann er beschließen, die in Euro ausgedrückten Beträge zu 

ändern. 

9. Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

9.1. Gegenseitige Amtshilfe 

Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten der Vertragsparteien übermitteln einander über die 

Europäische Kommission die Musterabdrücke der Stempel, die ihre Zollstellen bei der 

Ausstellung der WVB EUR.1 verwenden, und teilen einander die Anschriften der Zollbehörden 

mit, die für die Prüfung dieser Bescheinigungen und der Erklärungen auf der Rechnung 

zuständig sind. 

Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Protokolls zu gewährleisten, leisten die 

Vertragsparteien einander über ihre Zollverwaltungen Amtshilfe bei der Prüfung der Echtheit 

der WVB EUR.1 und der Erklärungen auf der Rechnung sowie der Richtigkeit der Angaben in 

diesen Nachweisen. 

9.2. Prüfung der Präferenznachweise 

Eine nachträgliche Prüfung der Ursprungsnachweise erfolgt stichprobenweise oder immer 

dann, wenn die Zollbehörden des Einfuhrlandes begründete Zweifel an der Echtheit der 

Papiere, der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse oder der Erfüllung der 

übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls haben. 

Für diese Zwecke senden die Zollbehörden des Einfuhrlandes die WVB EUR.1 und die 

Rechnung, wenn sie vorgelegt worden ist, die Erklärung auf der Rechnung oder eine Kopie 

dieser Papiere an die Zollbehörden des Ausfuhrlandes zurück, gegebenenfalls unter Angabe 

der Gründe für das Ersuchen um Prüfung. Zur Begründung des Ersuchens um nachträgliche 

Prüfung übermitteln sie alle Unterlagen und teilen alle ihnen bekannten Umstände mit, die 

auf die Unrichtigkeit der Angaben in dem Ursprungsnachweis schließen lassen. 
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Die Prüfung wird von den Zollbehörden des Ausfuhrlandes durchgeführt. Sie sind befugt, zu 

diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der 

Buchführung des Ausführers oder jede sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete 

Kontrolle durchzuführen. 

Beschließen die Zollbehörden des Einfuhrlandes, bis zum Eingang des Ergebnisses der 

Nachprüfung die Präferenzbehandlung für die betreffenden Erzeugnisse nicht zu gewähren, 

so bieten sie dem Einführer an, die Erzeugnisse vorbehaltlich der für notwendig erachteten 

Sicherungsmaßnahmen freizugeben. 

Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die um die Prüfung ersucht haben, so bald 

wie möglich mitzuteilen. Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen lassen, 

ob die Papiere echt sind und ob die Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse einer 

Vertragspartei angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen dieses 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind. 

Ist im Falle begründeter Zweifel zehn Monate nach dem Tag des Ersuchens um nachträgliche 

Prüfung noch keine Antwort eingegangen oder enthält die Antwort keine ausreichenden 

Angaben, um über die Echtheit des betreffenden Papiers oder den tatsächlichen Ursprung 

der Erzeugnisse entscheiden zu können, so lehnen die ersuchenden Zollbehörden die 

Gewährung der Präferenzbehandlung ab, es sei denn, dass außergewöhnliche Umstände 

vorliegen. 

Weitere Details über die praktische Vorgangsweise bei Verifizierungsverfahren können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 5. entnommen werden. 

9.3. Streitbeilegung 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Prüfungsverfahren, die zwischen den Zollbehörden, 

die um eine Prüfung ersucht haben, und den für diese Prüfung zuständigen Zollbehörden 

entstehen, oder Fragen zur Auslegung dieses Protokolls sind dem Gemischten Ausschuss 

vorzulegen. 

Streitigkeiten zwischen dem Einführer und den Zollbehörden des Einfuhrlandes sind stets 

nach dem Recht des Einfuhrlandes beizulegen. 

9.4. Sanktionen 

Sanktionen werden gegen jede Person angewandt, die ein Schriftstück mit sachlich falschen 

Angaben anfertigt oder anfertigen lässt, um die Präferenzbehandlung für ein Erzeugnis zu 

erlangen. 
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9.5. Freizonen 

(1) Die EU und Andorra treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern, dass von 

einem Ursprungsnachweis begleitete Erzeugnisse, die während ihrer Beförderung zeitweilig 

in einer Freizone auf ihrem Gebiet verbleiben, dort ausgetauscht oder anderen als den zu 

ihrer Erhaltung bestimmten üblichen Behandlungen unterzogen werden. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 stellen in Fällen, in denen Ursprungserzeugnisse der 

Gemeinschaft oder Andorras, die von einem Ursprungsnachweis begleitet sind, in eine 

Freizone eingeführt und dort einer Behandlung oder Bearbeitung unterzogen werden, die 

betreffenden Zollbehörden auf Antrag des Ausführers eine neue WVB EUR.1 aus, wenn die 

Behandlung oder Bearbeitung den Bestimmungen des Ursprungsprotokolls entspricht. 

10. Ceuta und Melilla 

10.1. Anwendung des Ursprungsprotokolls 

Der Begriff „EU“ umfasst nicht Ceuta und Melilla. 

Erzeugnisse mit Ursprung Andorra erhalten bei der Einfuhr nach Ceuta und Melilla in jeder 

Hinsicht die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die nach Maßgabe des Protokolls Nr. 2 zur 

Akte über den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik zu den 

Europäischen Gemeinschaften für Erzeugnisse mit Ursprung im Zollgebiet der EU gewährt 

wird. Andorra gewährt bei der Einfuhr von unter das Abkommen fallenden Erzeugnissen mit 

Ursprung in Ceuta und Melilla die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die für aus der EU 

eingeführte Ursprungserzeugnisse der EU gewährt wird. 

Für die Zwecke der Anwendung des vorigen Absatzes auf Erzeugnisse mit Ursprung in Ceuta 

und Melilla gilt das Ursprungsprotokoll vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen des 

Abschnittes 10.2. sinngemäß. 

10.2. Besondere Bestimmungen 

Vorausgesetzt, dass die Ursprungserzeugnisse unmittelbar befördert worden sind, gelten 

als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas: 

a) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter Verwendung von anderen als den unter 

Buchstabe a) genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

1. dass diese Erzeugnisse in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind, 

oder 
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2. dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse der EU oder der Andorra sind, sofern 

sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über eine 

Minimalbehandlung (siehe Abschnitt 5.6.) hinausgehen; 

als Ursprungserzeugnisse Andorras: 

a) Erzeugnisse, die in Andorra vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in Andorra unter Verwendung von anderen als den unter Buchstabe a) 

genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

1. dass diese Erzeugnisse in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind, 

oder 

2. dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas oder der EU sind, 

sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über eine 

Minimalbehandlung hinausgehen. 

Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet. 

Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter ist verpflichtet, in Feld 2 der WVB EUR.1 

oder in der Erklärung auf der Rechnung die Vermerke „Andorra“ und „Ceuta und Melilla“ 

einzutragen. Bei Ursprungserzeugnissen Ceutas und Melillas ist ferner die 

Ursprungseigenschaft in Feld 4 der WVB EUR.1 oder in der Erklärung auf der Rechnung 

einzutragen. 

Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Anwendung dieses Protokolls in Ceuta und 

Melilla. 

11. Verbindung zu anderen Präferenzmaßnahmen der EU 

und Sonderregelung für Tabakwaren 

11.1. Verbindung zu anderen Präferenzmaßnahmen der EU 

(1) Nach Artikel 7 des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 

dem Fürstentum Andorra (ABl. Nr. L 374 vom 31.12.1990) wendet Andorra — in gleicher 

Weise wie die EU — die EU-Vorschriften über die Ursprungsregeln für den Handel mit 

Ländern an, die Zollpräferenzen genießen. 

(2) Gewährt das Fürstentum Andorra autonom die in Absatz 1 genannten Zollpräferenzen 

und wünschen seine Behörden eine nachträgliche Prüfung eines Ursprungszeugnisses (WVB 

EUR.1 oder Formblatt A) oder einer Erklärung auf der Rechnung, so wird diese Prüfung von 
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zwei bestimmten Zollstellen der EU (CERDOC de la Direction Régionale des Douanes de 

Perpignan und La Farga de Moles) vorgenommen. 

Die Ersatzursprungszeugnisse, die von den Zollstellen der EU oder den Zollstellen des 

Fürstentums Andorra ausgestellt werden, unter deren Überwachung sich die Waren 

befinden, werden im anderen Teil der Zollunion unter den für die jeweiligen Verfahren 

festgelegten Voraussetzungen angenommen. 

11.2. Sonderregelung für Tabakwaren 

Das Abkommen sieht einen Präferenzzollsatz für in der EU aus unverarbeitetem Tabak, der 

sich im zollrechtlich freien Verkehr befindet, hergestellte Tabakwaren der HS-Positionen 2402 

und 2403 vor. 

Als Nachweis ist die im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2302/2001 des Rates vom 15. 

November 2001 mit den Durchführungsvorschriften zu Artikel 12 Absatz 2 des Abkommens in 

Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem 

Fürstentum Andorra (ABl. Nr. L 310 vom 28.11.2001) abgedruckte Bescheinigung vom 

Zollamt zu bestätigen. Diese Bescheinigung liegt nicht als Formular auf und ist bei Bedarf aus 

der elektronischen Anwendung zu drucken oder aus dem Amtsblatt zu kopieren. 

Die nachträgliche Ausstellung bzw. die Ausstellung eines Duplikats sind zulässig. Die 

Bescheinigung gilt 4 Monate ab Ausstellung und ist mindestens 3 Jahre lang aufzubewahren. 

Das Verbot der Zollrückvergütung ist zu beachten. Im Rahmen der Amtshilfe ist innerhalb 

von 10 Monaten ein Prüfergebnis mitzuteilen. 

12. Rechtsgrundlagen 

12.1. Abkommen und Beschlüsse 

Beschluss 90/680/EWG, Beschluss des Rates vom 26. November 1990 über den Abschluss 

des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra, ABl. Nr. L 374 vom 31.12.1990 S. 13 

 Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra, ABl. Nr. L 374 vom 31.12.1990 

S. 14 (siehe Anhang 1) 

 Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum 

Andorra, ABl. Nr. L 374 vom 31.12.1990 S. 16 (siehe Anhang 2) 

 Unterrichtung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des am 28. Juni 1990 in Luxemburg 

unterzeichneten Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen 
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Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra, ABl. Nr. L 374 vom 31.12.1990 

S. 33 (siehe Anhang 3) 

Beschluss 1999/482/EG, Beschluss Nr. 1/99 des Gemischten Ausschusses EG-Andorra vom 

6. Mai 1999 zur Änderung des Anhangs des Abkommens in Form eines Briefwechsels 

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra, ABl. Nr. 

L 191 vom 23.07.1999 S. 1 

Verordnung (EG) Nr. 2302/2001 des Rates vom 15. November 2001 mit den 

Durchführungsvorschriften zu Artikel 12 Absatz 2 des Abkommens in Form eines 

Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum 

Andorra, ABl. Nr. L 310 vom 28.11.2001 S. 1 

Beschluss 2003/692/EG, Beschluss Nr. 1/2003 des Gemischten Ausschusses EG-Andorra vom 

3. September 2003 über die für das einwandfreie Funktionieren der Zollunion erforderlichen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften, ABl. Nr. L 253 vom 07.10.2003 S. 3 

Beschluss Nr. 1/2015 (2015/2468) des gemischten Ausschusses EU-Andorra vom 11. 

Dezember 2015 zur Ersetzung des Anhangs des Abkommens in Form eines Briefwechsels 

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra über die 

Bestimmung des Begriffs „Waren mit Ursprung in …“ oder „Ursprungswaren“ und über die 

Maßnahmen der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. Nr. L 344 vom 30.12.2015 S. 15 

12.2. Ursprungsprotokoll 

Beschluss Nr. 1/2015 (2015/2468) des gemischten Ausschusses EU-Andorra vom 11. 

Dezember 2015 zur Ersetzung des Anhangs des Abkommens in Form eines Briefwechsels 

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra über die 

Bestimmung des Begriffs „Waren mit Ursprung in …“ oder „Ursprungswaren“ und über die 

Maßnahmen der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. Nr. L 344 vom 30.12.2015 S. 15 

(ab Seite 16) (siehe Anhang 4) 

12.3. Tabakregelung 

Verordnung (EG) Nr. 2302/2001 des Rates vom 15. November 2001 mit den 

Durchführungsvorschriften zu Artikel 12 Absatz 2 des Abkommens in Form eines 

Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum 

Andorra, ABl. Nr. L 310 vom 28.11.2001 S. 1 (siehe Anhang 5) 
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ABKOMMEN

in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürsten­
tum Andorra

A. Schreiben des Fürstentums Andorra

Luxemburg, den 28 . Juni 1990

Herr

wir beehren uns , Ihnen beigefügt den Wortlaut des Abkommens zwischen dem Fürstentum Andorra
und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu übermitteln und Ihnen die Zustimmung des
Fürstentums Andorra hierzu zu bestätigen .

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns die Zustimmung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
zu dem Abkommen bestätigen würden. Das Abkommen zwischen dem Fürstentum Andorra und der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wird somit in der im beigefügten Wortlaut wiedergegebenen
Fassung genehmigt.

Genehmigen Sie , Herr ....... den Ausdruck unserer ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für den Präsidenten der Französischen Republik
Co-Fürst von Andorra

Für den Bischof von Urgel
Co-Fürst von Andorra

Für die Regierung von Andorra
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ABKOMMEN

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra

DAS FÜRSTENTUM ANDORRA

und

DIE EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT —

IN DEM WUNSCH, ihre Handelsbeziehungen durch eine neue Übereinkunft zu regeln , welche die geltenden
einzelstaatlichen Regelungen ersetzt und der besonderen Lage des Fürstentums Andorra Rechnung trägt ,

IN DER ERWÄGUNG , daß die außergewöhnliche Lage des Fürstentums Andorra aus geographischen ,
historischen und sozio-ökonomischen Gründen eine Sonderregelung insbesondere für die Befreiung von
Einfuhrzöllen, Umsatzsteuern und Verbrauchssteuern rechtfertigt , die die Gemeinschaft bei der Einfuhr von
Waren erhebt , die im persönlichen Gepäck von Reisenden aus dem Fürstentum Andorra mitgeführt werden —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Für den Warenverkehr zwischen der Europäischen Wirt­
schaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra gelten die
nachstehenden Bestimmungen.

Artikel 4

Die Bestimmungen dieses Titels gelten ferner für die in der
Gemeinschaft oder im Fürstentum Andorra gewonnenen
Waren, in deren Herstellung Waren aus dritten Ländern
eingegangen sind, die sich weder in der Gemeinschaft noch
im Fürstentum Andorra im zollrechtlich freien Verkehr
befanden . Für solche Waren gelten diese Bestimmungen
jedoch nur, wenn im Gebiet der ausführenden Vertragspartei
die Zölle erhoben worden sind , die in der Gemeinschaft für
die in die Herstellung eingegangenen Waren aus dritten
Ländern vorgesehen sind .

TITEL 1

Zollunion

Artikel 2

Für die Waren der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten
Systems wird zwischen der Europäischen Wirtschaftsge­
meinschaft und dem Fürstentum Andorra nach den Modali­
täten und unter den Voraussetzungen dieses Titels eine
Zollunion geschaffen .

Artikel 5

Die Vertragsparteien werden untereinander weder neue
Einfuhr- oder Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung
einführen noch die zum 1 . Januar 1 989 in ihren gegenseitigen
Handelsbeziehungen angewandten erhöhen .

Artikel 6

(1 ) Die zwischen der Gemeinschaft und dem Fürstentum
Andorra geltenden Einfuhrzölle und Abgaben gleicher Wir­
kung werden nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 abge­
schafft .

(2 ) Das Fürstentum Andorra beseitigt am 1 . Januar 1991
die für Einfuhren aus der Gemeinschaft geltenden Zölle und
Abgaben gleicher Wirkung.

( 3 ) a) Ab 1 . Januar 1991 beseitigt die Gemeinschaft — mit
Ausnahme des Königreichs Spanien und der Portu­
giesischen Republik — die für die Einfuhren aus dem
Fürstentum Andorra geltenden Zölle und Abgaben
gleicher Wirkung.

b ) Ab 1 . Januar 1991 wenden das Königreich Spanien
und die Portugiesische Republik gegenüber dem
Fürstentum Andorra die gleichen Zölle an , die von

Artikel 3

( 1 ) Die Bestimmungen dieses Titels gelten

a ) für die in der Gemeinschaft oder im Fürstentum Andorra
hergestellten Waren , einschließlich der ganz oder teilwei­
se aus Drittlandswaren gewonnenen Waren , die sich in
der Gemeinschaft oder im Fürstentum Andorra im
zollrechtlich freien Verkehr befinden;

b ) für Waren mit Herkunft aus dritten Ländern , die sich in
der Gemeinschaft oder im Fürstentum Andorra im
zöllrechtlich freien Verkehr befinden .

(2 ) Als im freien Verkehr der Gemeinschaft oder des
Fürstentums Andorra befindlich gelten diejenigen Waren aus
dritten Ländern , für die die Einfuhrförmlichkeiten erfüllt
sowie die vorgeschriebenen Zölle und Abgaben gleicher
Wirkung erhoben und nicht ganz pder teilweise rückvergütet
worden sind .
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diesen beiden Ländern gegenüber der Gemeinschaft
in ihrer Zusammensetzung am 31 . Dezember 1985
anzuwenden sind .

c) Bei den unter die Verordnung (EWG) Nr. 3033 / 80
fallenden landwirtschaftlichen Verarbeitungser­
zeugnissen der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten
Systems gelten die Buchstaben a) und b ) für die Zölle ,
die den festen Teilbetrag der bei der Einfuhr dieser
Waren aus dem Fürstentum Andorra in die Gemein­
schaft vorgesehenen Abgabe darstellen; der in dieser
Verordnung vorgesehene bewegliche Teilbetrag
bleibt anwendbar .

d) Abweichend von den Buchstaben a), b ) und c)
werden die Einfuhren, für die die Bestimmungen des
Artikels 13 über Steuerbefreiungen im Reiseverkehr
gelten , ab 1 . Januar 1991 von den Zöllen befreit .

( 3 ) Von dem Gemischten Ausschuß nach Artikel 17
werden festgelegt :

a ) die etwaige Abänderung des Verzeichnisses der für die
Abfertigung der Waren zuständigen Zollstellen der
Gemeinschaft im Sinne von Absatz 1 sowie das in Ab­
satz 1 genannte Verfahren des Weiterversands dieser
Waren nach dem Fürstentum Andorra ;

b ) die Modalitäten der Abführung der gemäß Absatz 2
erhobenen Beträge an die andorranische Staatskasse
sowie der Prozentsatz , der von der Gemeinschaft als
Verwaltungsgebühren gemäß den einschlägigen Gemein­
schaftsbestimmungen abgezogen werden kann ;

c) alle weiteren Modalitäten, die sich für die einwandfreie
Anwendung dieses Artikels als notwendig erweisen .

Artikel 9

Mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen sowie
alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen der
Gemeinschaft und dem Fürstentum Andorra ab 1 . Januar
1991 verboten .

Artikel 7

( 1 ) Für die unter die Zollunion fallenden Waren über­
nimmt das Fürstentum Andorra mit Wirkung vom 1 . Januar
1991

— die von der Gemeinschaft gegenüber Drittländern ange­
wandten Bestimmungen über die Einfuhrförmlichkei­
ten ;

— die in der Gemeinschaft im Zollwesen geltenden und für
das einwandfreie Funktionieren der Zollunion erforder­
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften .

Die im ersten und zweiten Gedankenstrich genannten
Bestimmungen gelten in der jeweils in der Gemeinschaft
gültigen Fassung .

(2) Die in Absatz 1 zweiter Gedankenstrich genannten
Vorschriften werden von dem in Artikel 17 vorgesehenen
Gemischten Ausschuß festgelegt .

Artikel 10

( 1 ) Gelangt eine Vertragspartei zu der Auffassung, daß
Diskrepanzen, die sich aus der Anwendung von Zöllen ,
mengenmäßigen Beschränkungen oder sonstigen Maßnah­
men gleicher Wirkung bei der Einfuhr sowie anderer han­
delspolitischer Maßnahmen gegenüber Drittländern durch
die andere Vertragspartei ergeben , Verkehrsverlagerungen
nach sich zu ziehen oder in ihrem Gebiet wirtschaftliche
Schwierigkeiten zu verursachen drohen, so kann sie den
Gemischten Ausschuß anrufen, der gegebenenfalls Maßnah­
men zur Vermeidung der drohenden Schädigungen emp­
fiehlt .

(2 ) Treten Verkehrsverlagerungen oder wirtschaftliche
Schwierigkeiten auf und hält die betroffene Vertragspartei
wegen der außergewöhnlichen Umstände ein sofortiges
Handeln für notwendig , so kann sie selbst die erforderlichen
Überwachungs- oder Schutzmaßnahmen treffen und unver­
züglich dem Gemischten Ausschuß mitteilen , der die Ände­
rung oder Aufhebung dieser Maßnahmen empfehlen kann .

(3 ) Mit Vorrang sind Maßnahmen zu wählen, die das
Funktionieren der Zollunion und insbesondere die normale
Entwicklung des Warenverkehrs am wenigsten stören .

Artikel 8

( 1 ) a) Während eines Zeitraums von fünf Jahren oder
länger, falls kein Einvernehmen im Sinne von Buch­
stabe b) zustande kommt, ermächtigt das Fürsten­
tum Andorra die Gemeinschaft , in seinem Namen
und für seine Rechnung die für das Fürstentum
Andorra bestimmten Waren aus Drittländern zum
zollrechtlich freien Verkehr abzufertigen . Diese
Abfertigung erfolgt bei den in Anhang I genannten
Zollstellen der Gemeinschaft .

b ) Nach Ablauf dieses Zeitraums und im Rahmen von
Artikel 20 behält sich das Fürstentum Andorra vor ,
sein Recht auf die Abfertigung zum zollrechtlich
freien Verkehr mit der Zustimmung der Vertrags­
parteien auszuüben.

(2) Die gemäß Absatz 1 auf diese Waren erhobenen
Eingangsabgaben werden für das Fürstentum Andorra erho­
ben . Das Fürstentum Andorra verpflichtet sich , den Zoll­
pflichtigen die erhobenen Beträge weder unmittelbar noch
mittelbar zu erstatten .

TITEL II

Regelung für die nicht unter die Zollunion
fallenden Waren

Artikel 11

( 1 ) Waren der Kapitel 1 bis 24 des Harmonisierten
Systems mit Ursprung im Fürstentum Andorra sind bei ihrer
Einfuhr in die Gemeinschaft von den Eingangsabgaben
befreit .
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( 2 ) Der Anhang enthält die Ursprungsregeln sowie die
Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen .

Artikel 12

( 1 ) Bei der Einfuhr von Waren aus Drittländern in das
Fürstentum Andorra darf keine günstigere Regelung ange­
wendet werden als bei Einfuhren von Waren aus der
Gemeinschaft .

(2) Für die Waren der Positionen 24.02 und 24.03 des
Harmonisierten Systems, die in der Gemeinschaft aus unver­
arbeitetem Tabak, der die Voraussetzungen des Artikels 3
Absatz 1 erfüllt , hergestellt werden , gilt bei der Einfuhr in das
Fürstentum Andorra ein Präferenzzollsatz, der 60% des
Zollsatzes entspricht , der im Fürstentum Andorra gegenüber
dritten Ländern auf die gleichen Waren angewandt wird .

a ) Tabakwaren
Zigaretten 300 Stück,
oder

Zigarillos 150 Stück,
Zigarren mit einem Stückgewicht
von höchstens 3 g
oder

Zigarren 75 Stück,
oder

Rauchtabak 400 Gramm ,

b) Alkohol und alkoholische Getränke
— destillierte Getränke und Spiri­

tuosen mit einem Alkoholgehalt
von mehr als 22% Vol .; unver­
gällter Äthylalkohol mit einem
Alkoholgehalt von 80% Vol . insgesamt
und mehr 1 ,5 Liter ,
oder

— destillierte Getränke und Spiri­
tuosen, Aperitifs aus Wein oder
Alkohol , Tafia , Sake oder ähnli­
che Getränke, mit einem Alko­
holgehalt von 22% Vol . oder
weniger ; Schaumweine, Likör- insgesamt
weine 3 Liter ,
und

— nicht schäumende Weine insgesamt
5 Liter ,

c) Parfüms 75 Gramm ,
und

Toilettenwasser 3 /8 Liter ,

d ) Kaffee 1 000 Gramm ,
oder

Kaffee-Extrakte und -Essenzen 400 Gramm,

e) Tee 200 Gramm,
oder

Tee-Extrakte und -Essenzen 80 Gramm .

(4 ) Innerhalb der in Absatz 3 zweiter Gedankenstrich
festgesetzten mengenmäßigen Begrenzungen bleibt der Wert
der hier genannten Waren bei der Festsetzung der in Absatz 1
genannten Befreiungen unberücksichtigt .

TITEL III

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 13

( 1 ) Bei der Einfuhr von Waren , die im persönlichen
Gepäck von Reisenden aus dem Gebiet einer der Vertrags­
parteien mitgeführt werden , werden die jeweils in der
Gemeinschaft gegenüber Drittländern geltenden Befreiungen
von Zöllen und Umsatzsteuern gewährt , sofern die Einfuhr
dieser Waren keinen kommerziellen Charakter hat .

(2 ) Bei den nachstehend aufgeführten, unter Titel II dieses
Abkommens fallenden Waren werden die Befreiungen nach
Absatz 1 für jede aus dem Fürstentum Andorra in die
Gemeinschaft einreisende Person für folgende Höchstmen­
gen gewährt :

Milchpulver:
Kondensmilch :

frische Milch :

Butter :

Käse :

Zucker und Zuckerwaren:

Fleisch :

2,5 kg,
3,0 kg,
6,0 kg,
1,0 kg,
4,0 kg,
5,0 kg,
5,0 kg.

(3 ) Abweichend von Absatz 1 und vorausgesetzt , daß die
Waren zu den auf dem Binnenmarkt einer der Vertragspar­
teien geltenden Bedingungen erworben wurden und sie die
vorgenannten Voraussetzungen erfüllen ,

— wird die Gesamthöhe der Befreiung für die unter Titel I
fallenden Waren je Person auf das Dreifache des Frei­
betrags festgesetzt, den die Gemeinschaft Reisenden aus
Drittländern zugesteht ;

— gelten für die nachstehend genannten Waren folgende
mengenmäßigen Begrenzungen für die Befreiung von den
Zöllen , Umsatzsteuern und Sonderverbrauchssteuern :

Artikel 14

Die Vertragsparteien unterlassen jede interne steuerrecht­
liche Maßnahme oder Praxis , die mittelbar oder unmittel­
bar eine Diskriminierung der Waren einer Vertragspartei
gegenüber gleichartigen Waren der anderen Vertragspartei
herbeiführt .

Für die in das Gebiet einer der beiden Vertragsparteien
versandten Waren können inländische Abgaben nur bis zur
Höhe der unmittelbar oder mittelbar erhobenen Abgaben
erstattet werden.
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Artikel 15

( 1 ) Ergänzend zu der in Artikel 11 Absatz 2 und Artikel
17 Absatz 8 vorgesehenen Zusammenarbeit leisten die für die
Durchführung dieses Abkommens zuständigen Behörden der
Vertragsparteien einander in anderen Fällen Amtshilfe , um
die Einhaltung der Abkommensbestimmungen zu gewähr­
leisten .

( 2 ) Die Modalitäten der Durchführung von Absatz 1
werden von dem Gemischten Ausschuß nach Artikel 17
festgelegt .

der in Artikel 10 genannten Fragen zugrunde, so tritt der
Ausschuß binnen acht Arbeitstagen nach Eingang des
Antrags zusammen.

( 8 ) Entsprechend dem Verfahren nach Absatz 1 legt der
Gemischte Ausschuß die Methoden für die Zusammenarbeit
der Verwaltungen bei der Durchführung der Artikel 3 und 4
in Anlehnung an die Methoden fest , die in der Gemeinschaft
für den Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten gelten ;
ferner kann er Änderungen des in Artikel 11 genannten
Anhangs vornehmen .

Artikel 16

Dieses Abkommen steht weder den Einfuhr-, Ausfuhr- und
Durchfuhrverboten oder -beschränkungen entgegen, die aus
Gründen der öffentlichen Sittlichkeit , Ordnung und Sicher­
heit , zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von
Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts
von künstlerischem, geschichdichem oder archäologischem
Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums
gerechtfertigt sind , noch den für Gold und Silber geltenden
Regelungen . Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen
jedoch kein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch
eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Vertragsparteien darstellen .

Artikel 18

( 1 ) Streitigkeiten , die über die Auslegung des Abkom­
mens zwischen den Vertragsparteien entstehen , werden an
den Gemischten Ausschuß verwiesen .

( 2 ) Falls es dem Gemischten Ausschuß nicht gelingt, die
Streitigkeit im Laufe seiner nächsten Sitzung beizulegen ,
kann jede Partei der anderen die Bestellung eines Schlichters
notifizieren; die andere Partei muß sodann binnen zwei
Monaten einen zweiten Schlichter bestellen.

Der Gemischte Ausschuß bestellt einen dritten Schlichter .

Die Schlichter entscheiden mit Stimmenmehrheit .

Jede der Parteien hat die erforderlichen Maßnahmen für die
Durchführung der Entscheidung der Schlichtung zu tref­
fen .

Artikel 19

In dem unter dieses Abkommen fallenden Warenverkehr

— darf die vom Fürstentum Andorra gegenüber der
Gemeinschaft angewandte Regelung zu keiner Diskrimi­
nierung zwischen den Mitgliedstaaten, ihren Staatsange­
hörigen oder Firmen führen ;

— darf die von der Gemeinschaft gegenüber dem Fürsten­
tum Andorra angewandte Regelung zu keiner Diskrimi­
nierung zwischen den Staatsangehörigen oder Firmen des
Fürstentums Andorra führen.

Artikel 17

( 1 ) Es wird ein Gemischter Ausschuß eingesetzt , der mit
der Verwaltung dieses Abkommens beauftragt ist und über

» dessen ordnungsgemäße Durchführung wacht . Dazu spricht
er Empfehlungen aus . In den in diesem Abkommen aufge­
führten Fällen faßt er Beschlüsse . Die Vertragsparteien
kommen diesen Empfehlungen bzw. Beschlüssen im Ein­
klang mit ihren eigenen Rechtsvorschriften nach .

( 2) Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung
dieses Abkommens tauschen die Vertragsparteien Informa­
tipnen aus und setzen sich auf Antrag einer der Parteien im
Rahmen des Gemischten Ausschusses miteinander ins Beneh­
men .

( 3 ) Der Gemischte Ausschuß gibt sich eine Geschäftsord­
nung.

(4 ) Der Gemischte Ausschuß setzt sich aus Vertretern der
Gemeinschaft und aus Vertretern des Fürstentums Andorra
zusammen.

( 5 ) Der Gemischte Ausschuß gibt einvernehmliche Stel­
lungnahmen ab .

( 6 ) Den Vorsitz des Gemischten Ausschusses führt
abwechselnd eine der Vertragsparteien nach den in seiner
Geschäftsordnung vorzusehenden Einzelheiten .

(7) Der Gemischte Ausschuß tritt auf Antrag einer Ver­
tragspartei zusammen, wobei der Antrag spätestens einen
Monat vor dem Zeitpunkt der geplanten Sitzung zu stellen
ist . Liegt der Einberufung des Gemischten Ausschusses eine

TITEL IV

Allgemeine und Schlußbestimmungen

Artikel 20

Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen .
Die Vertragsparteien kommen überein , spätestens fünfJahre
nach seinem Inkrafttreten Konsultationen aufzunehmen, um
die Ergebnisse des Abkommens zu prüfen und erforderli­
chenfalls Verhandlungen über seine Änderung unter Berück­
sichtigung der Ergebnisse dieser Prüfung einzuleiten .
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Artikel 21

Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch Notifizie­
rung an die andere Vertragspartei kündigen . In diesem Fall
tritt dieses Abkommen sechs Monate nach dem Zeitpunkt
der Notifizierung außer Kraft .

(2 ) Andernfalls tritt dieses Abkommen am ersten Tag des
zweiten Monats in Kraft, der auf diese Notifizierung
folgt.

( 3 ) Kommt Absatz 2 zur Anwendung, so wird das in
verschiedenen Bestimmungen dieses Abkommens genannte
Datum des 1 . Januar 1991 durch das Datum des 1 . Juli 1991
ersetzt.Artikel 22

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete , in denen der Vertrag
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
angewendet wird , und nach Maßgabe jenes Vertrages
einerseits sowie für das Gebiet des Fürstentums Andorra
andererseits .

Artikel 25

Dieses Abkommen tritt an die Stelle der Bestimmungen, die
bis zu seinem Inkrafttreten von der Gemeinschaft und
insbesondere von Frankreich und Spanien aufgrund des
Briefwechsels mit dem Fürstentum Andorra aus dem Jahr
1967 angewendet werden.

Artikel 23

Der Anhang sowie die Anlägen I und II sind Bestandteil dieses
Abkommens .

Artikel 26

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer,
deutscher, englischer , französischer , griechischer, italie­
nischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und
katalanischer Sprache abgefaßt , wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist .

Artikel 24

( 1 ) Dieses Abkommen tritt am 1 . Juli 1990 in Kraft ,
vorausgesetzt daß die Vertragsparteien einander den
Abschluß der hierzu notwendigen Verfahren vor diesem
Zeitpunkt notifiziert haben .
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ANHANG I

Verzeichnis der in Artikel 8 Absatz 1 genannten Zollstellen

TOULOUSE-PORTET

L'HOSPITALET-PAS-DE-LA-CASE

LA-TOUR-DE-CAROL

PERPIGNAN

MADRID

BARCELONA

ALGECIRAS

TUY

'ARGA DE MOLES

ANHANG II

Damit die Einfuhr von für den Verbrauch in Andorra bestimmten Waren nicht von den handelspolitischen
Bestimmungen berührt wird, die das Fürstentum Andorra im Einklang mit dem Abkommen übernimmt, können
auf Antrag des Fürstentums Andorra vom Gemischen Ausschuß Ausnahmeregelungen — auch hinsichtlich der
Aspekte der gemeinsamen Handelspolitik, die nicht für alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft gelten —
beschlossen werden .

Die Kommission übermittelt den andorranischen Behörden alle einschlägigen Informationen über die für den
Außenhandel der Gemeinschaft geltenden Regelungen .
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Erklärung der Gemeinschaft zu den landwirtschaftlichen Erzeugnissen und den landwirtschaftlichen
Verarbeitungserzeugnissen

Durch dieses Abkommen wird das System der von der Gemeinschaft gewährten Erstattungen bei der
Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen bzw. landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnis­
sen nicht berührt.

Gemeinsame Erklärung

Soweit Bestimmungen des Abkommens wie insbesondere die Bestimmungen über Zölle, Abgaben
gleicher Wirkung, mengenmäßige Begrenzungen, Maßnahmen gleicher Wirkung, Einfuhr-, Ausfuhr­
oder Durchfuhrverbote Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge­
meinschaft entsprechen, verpflichten sich die im Gemischten Ausschuß vertretenen Vertragsparteien ,
die erstgenannten Bestimmungen im Geltungsbereich des Abkommens so auszulegen wie die an
zweiter Stelle genannten Bestimmungen in bezug auf den Handel innerhalb der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft .

Erklärung des Fürstentums Andorra

Das Fürstentum Andorra verpflichtet sich , keine Diskriminierung bei den Einfuhrzöllen und -abgaben
auf Whisky, Absinth, Anisaperitife einerseits und die übrigen Spirituosen und Aperitife andererseits
herbeizuführen.

Gemeinsame Erklärung

Der Gemischte Ausschuß prüft die im Handelsverkehr zwischen den Vertragsparteien in Verbindung
mit der Kontrolle und Zertifizierung der technischen Normen gegebenenfalls entstehenden Probleme
im Hinblick auf ihre Lösung.
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ANHANG

über die Bestimmung des Begriffs „Waren mit Ursprung in . . oder „Ursprungswaren" und über die
Maßnahmen der Zusammenarbeit der Verwaltungen

TITEL I

BESTIMMUNG DES BEGRIFFS „WAREN MIT URSPRUNG
IN . . ODER „URSPRUNGSWAREN"

Artikel 1

Zur Anwendung von Artikel 11 des Abkommens gelten als
Ursprungswaren des Fürstentums Andorra
a) pflanzliche Waren, die dort geerntet worden sind,
b ) lebende Tiere, die dort geboren worden oder ausge­

schlüpft sind und dort aufgezogen wurden,
c) Waren, die von dort gehaltenen lebenden Tieren gewon­

nen worden sind,

b ) Waren , die Reisende im persönlichen Gepäck mitführen
und deren Wert 565 ECU nicht überschreitet.

Diese Betimmungen gelten nur für nichtkommerzielle Ein­
fuhren, zu denen eine Erlärung abgegeben wird , daß sie die
Voraussetzung für die Anwendung des Abkommens erfüllen ,
wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung kein Zweifel
bestehen darf.

Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten gelegentliche
Einfuhren, die ausschließlich aus Waren bestehen, die zum
persönlichen Ge- oder Verbrauch der Empfänger oder
Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt
bestimmt sind; weder Beschaffenheit noch Menge dieser
Waren dürfen zu der Vermutung Anlaß geben, daß die
Einfuhr in kommerzieller Absicht erfolgt .

( 3 ) Für die Umrechnung des Ecu in Landeswährung wird
bis zum 30 . April 1991 einschließlich der am 3 . Oktober
1 98 8 in dem jeweiligen Land geltende Kurs des Ecu zugrunde
gelegt . In jedem weiteren Zweijahreszeitraum wird der
Ecu-Kurs zugrunde gelegt, der in dem jeweiligen Land am
ersten Arbeitstag im Oktober des dem jeweiligen Zweijah­
reszeitraum vorangegangenen Jahres galt .

(4 ) Die auf die Währung des Ausfuhrstaats lautenden
Beträge, die den in Ecu ausgedrückten Beträgen entsprechen ,
werden vom Ausfuhrstaat festgesetzt und den übrigen Ver­
tragsparteien mitgeteilt . Sind die Beträge höher als die jeweils
vom Einfuhrstaat festgesetzten, so erkennt der Einfuhrstaat
sie an, sofern die Waren in defWährung des Ausfuhrstaates
in Rechnung gestellt wird .

Wird die Ware in der Währung eines anderen Mitgliedstaats
der Gemeinschaft in Rechnung gestellt , so erkennt der
Einfuhrstaat den von dem betreffenden Land angegebenen
Betrag an .

d) Jagdbeute und Fischfänge , die dort erzielt worden
sind,

e) Waren, die dort aus den unter den Buchstaben a) bis d)
genannten Erzeugnissen hergestellt wurden, selbst unter
Verwendung anderer Waren , vorausgesetzt , daß der
dabei verwendete Anteil der nicht in Andorra hergestell­
ten Waren unerheblich ist.

TITEL II

METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT
DER VERWALTUNGEN

Artikel 2

( 1 ) Auf Ursprungswaren im Sinne dieses Anhangs wird
dieses Abkommen bei der Einfuhr in die Gemeinschaft
angewendet auf Vortage:

a) einer WarenVerkehrsbescheinigung EUR . 1 , nachste­
hend „Bescheinigung EUR. 1 " genannt . Ein Modell der
Bescheinigung EUR. 1 ist diesem Anhang als Anlage 2
beigefügt; oder

b) einer Rechnung mit einer Erklärung des Ausführers
gemäß Anlage 3 , von jedem Ausführer für jede Sen­
dung, die aus einem oder mehreren Packstücken beteht
und Ursprungserzeugnisse enthält , deren Gesamtwert
2 820 ECU nicht überschreitet .

(2) Auf folgende Waren , die Ursprungserzeugnisse im
Sinne dieses Anhangs sind, ist das Abkommen bei der
Einfuhr in die Gemeinschaft ohne Vorlage eines der in
Absatz 1 genannten Nachweise anzuwenden:
a) Waren, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an

Privatpersonen versendet werden und deren Wert
200 ECU nicht überschreitet,

Artikel 3

( 1 ) Die Bescheinigung EUR. 1 wird bei der Ausfuhr der
Waren, auf die sie sich bezieht , von den Zollbehörden des
Fürstentums Andorra ausgestellt . Sie steht dem Ausführer
zur Verfügung, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder
sichergestellt ist .

(2 ) Die Bescheinigung EUR. 1 wird von den Zollbehör­
den des Fürstentums Andorra ausgestellt , wenn es sich bei
den auszuführenden Waren um Ursprungserzeugnisse des
Fürstentums Andorra im Sinne des Artikels 1 dieses Anhangs
handelt .

(3 ) Die Bescheinigung EUR. 1 darf nur erteilt werden ,
wenn sie als Urkunde für die Gewährung der im Abkommen
vorgesehenen Vorzugsbehandlung dienen soll .

37 von 88



Nr. L 374 /24 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 31 . 12 . 90

Das Datum der Ausstellung der Bescheinigung EUR . 1 ist in
dem den Zollbehörden vorbehaltenen Feld der Bescheini­
gung EUR. 1 . anzugeben .

(4 ) Ausnahmsweise kann die Bescheinigung EUR. 1 auch
nach Ausfuhr der Waren, auf die sie sich bezieht , ausgestellt
werden, wenn sie infolge eines Irrtums , unverschuldeten
Versehens oder besonderer Umstände im Zeitpunkt der
Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist .

Nachträglich ausgestellte Bescheinigungen EUR. 1 müssen
einen der folgenden Vermerke tragen:

( 3 ) Da die Bescheinigung EUR. 1 die Beweisurkunde für
die Gewährung der im Abkommen vorgesehenen tariflichen
Vorzugsbehandlung ist , müssen die Zollbehörden des Für­
stentums Andorra den Ursprung der Waren sowie die
übrigen Angaben in der Bescheinigung EUR . 1 nachprü­
fen .

(4 ) Wenn eine Bescheinigung EUR. 1 im Sinne des
Artikels 3 Absatz 4 dieses Anhangs nach erfolgter Ausfuhr
der Waren erteilt wird, auf die sie sich bezieht , muß der
Ausführer auf dem in Absatz 1 genannten Antrag

— Ort und Datum des Versandes der Waren angeben , auf
die sich die Bescheinigung EUR. 1 bezieht , und

— unter Angabe der Gründe bestätigen, daß bei der Ausfuhr
der fraglichen Waren keine Bescheinigung EUR . 1 aus­
gestellt wurde .

„EXPEDIDO A POSTERIORI", „UDSTEDT EFTER­
FOLGENDE", „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",
„EKAO0EN EK TQN YITEPQN", „ISSUED RETROSPEC­
TIVELY", „DELIVRE A POSTERIORI", „RILASCIATO
A POSTERIORI", „AFGEGEVEN A POSTERIORI",
„EMITIDO A POSTERIORI", „EMES A POSTERIORI".

( 5 ) Bei Diebstahl , Verlust oder Vernichtung einer
Bescheinigung EUR. 1 kann der Ausführer bei den Zollbe­
hörden des Fürstentums Andorra , die sie ausgestellt haben,
ein Duplikat beantragen, das anhand der den Behörden
vorliegenden Ausfuhrpapiere ausgefertigt wird . Dieses Du­
plikat ist mit einem der folgenden Vermerke zu versehen :

„DUPLICADO", „DUPLIKAT", „DUPLIKAT", „ANTI­
rPAOO", „DUPLICATE", „DUPLICATA", „DUPLICA­
TO", „DUPLICAAT", „SEGUNDA VIA", „DUPLICAT".

Artikel 5

( 1 ) Die Bescheinigung EUR. 1 ist auf dem Formblatt
auszustellen, von dem ein Muster in Anlage 2 dieses Anhangs
wiedergegeben ist . Dieses Formblatt ist in einer oder mehre­
ren Sprachen gedruckt, in denen das Abkommen abgefaßt
ist . Die Bescheinigung EUR . 1 ist in einer der Sprachen und
gemäß den Rechtsvorschriften des Fürstentums Andorra
auszustellen; wird das Formblatt handschriftlich ausgefüllt ,
so muß dies mit Tinte oder Kugelschreiber und in Druck­
schrift erfolgen .

( 2 ) Die Bescheinigung EUR. 1 hat das Format
210x297 mm, wobei die Länge höchstens 5 mm weniger
und 8 mm mehr betragen darf. Es ist weißes , holzfreies ,
geleimtes Schreibpapier ohne mechanischen Papierhalbstoff
mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 25 Gramm
zu verwenden. Es ist mit einem grünen guillochierten
Überdruck zu versehen , auf dem jede mechanisch oder
chemisch vorgenommene Verfälschung sichtbar wird .

( 3) Das Fürstentum Andorra kann sich den Druck der
Bescheinigungen EUR . 1 vorbehalten oder ihn den Drucke­
reien überlassen , die es hierzu ermächtigt . Im letzteren Fall
muß in jeder Bescheinigung EUR. 1 auf die Ermächtigung
hingewiesen werden. Jede Bescheinigung EUR . 1 muß den
Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der Drucke­
rei enthalten . Sie trägt ferner zur Kennzeichnung eine
Seriennummer, die auch aufgedruckt sein kann.

Das Duplikat erhält das Datum des Originals und gilt von
diesem Tage ab .

( 6 ) Die in den Absätzen 4 und 5 genannten Vermerke
werden im Feld „Bemerkungen" der Bescheinigung EUR. 1
eingetragen .

(7) Die Zollbehörden des Fürstentums Andorra können
zur Prüfung, ob die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen
erfüllt sind , alle Beweismittel verlangen und alle Kontroll­
maßnahmen durchführen, die ihnen zweckdienlich erschei­
nen.

Artikel 4

( 1 ) Die Bescheinigung EUR. 1 wird nur auf schriftlichen
Antrag erteilt ,, der vom Ausführer oder dessen bevollmäch­
tigtem Vertreter zu stellen ist , wobei die Haftung in jedem
Fall beim Ausführer liegt; für den Antrag ist das Formblatt zu
verwenden , von dem ein Muster in der Anlage 2 dieses
Anhangs wiedergegeben ist und das im Sinne dieses Anhangs
auszufüllen ist .

(2 ) Die Zollbehörden des Fürstentums Andorra achten
darauf, daß das in Absatz 1 genannte Formblatt ordnungs­
gemäß ausgefüllt wird . Sie überprüfen insbesondere , ob die
Angaben im Feld „Warenbezeichnung" so eingetragen sind,
daß jede Möglichkeit eines mißbräuchlichen Zusatzes ausge­
schlossen ist. Zu diesem Zweck ist die Warenbezeichnung
ohne Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht
vollständig ausgefüllt , so ist unter der letzten Zeile ein
waagerechter Strich zu ziehen und der nicht ausgefüllte Teil
durchzustreichen .

Artikel 6

( 1 ) Die Bescheinigung EXlR . 1 muß innerhalb einer Frist
von vier Monaten , nachdem sie durch die Zollbehörden des
Fürstentums Andorra erteilt worden ist , der Zollstelle des
Einfuhrstaates vorgelegt werden, bei der die Waren nach den
dort geltenden Verfahrensvorschriften gestellt werden .

( 2 ) Bescheinigungen EUR. 1 , die den Zollbehörden des
Einfuhrstaats nach Ablauf der in Absatz 1 genannten
Vorlagefrist vorgelegt werden , können zur Anwendung der
Vorzugsbehandlung angenommen werden, wenn die Frist­
überschreitung eine Folge höherer Gewalt oder außerordent­
licher Umstände ist .
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In allen anderen Fällen können die Zollbehörden des Ein­
fuhrstaats die Bescheinigung EUR. 1 annehmen, wenn ihnen
die Waren vor Ablauf der Vorlagefrist gestellt werden .

(3 ) Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Anga­
ben in der Bescheinigung EUR. 1 und den Angaben in den
Unterlagen, die den Zollbehörden zur Erfüllung der Einfuhr­
förmlichkeiten für die Waren vorgelegt werden, wird die
Bescheinigung EUR. 1 dadurch noch nicht automatisch
ungültig, sofern einwandfrei nachgewiesen wird, daß die
Bescheinigung EUR. 1 sich auf die gestellten Waren
bezieht .

b ) dieser Ausführer die Waren einem Empfänger in der
Gemeinschaft verkauft: oder überlassen hat;

c) die Waren während oder unmittelbar nach der Ausstel­
lung in dem Zustand in die Gemeinschaft versandt
worden sind, in dem sie zur Ausstellung gesandt wur­
den ;

d ) die Waren von dem Zeitpunkt an, zu dem sie zur
Ausstellung gesandt wurden , nicht zu anderen Zwecken
als zur Vorführung auf dieser Ausstellung verwendet
worden sind .

(2 ) Den Zollbehörden ist eine Bescheinigung EUR. 1
unter den üblichen Voraussetzungen vorzulegen. Auf der
Bescheinigung sind Bezeichnung und Anschrift der Ausstel­
lung anzugeben. Falls erforderlich , kann ein zusätzlicher
schriftlicher Nachweis über die Beschaffenheit der Waren
und die Umstände der Ausstellung verlangt werden.

( 3 ) Absatz 1 gilt für alle Ausstellungen, Messen und
ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen kommerzieller ,
industrieller, landwirtschaftlicher oder handwerklicher Art ,
bei denen die Waren unter Zollüberwachung bleiben; aus­
genommen sind Veranstaltungen zu privaten Zwecken für
den Verkauf ausländischer Waren in Läden oder Geschäfts­
lokalen .

Artikel 7

Die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) genannte Erklärung
wird von dem Ausfuhrer nach dem in Anlage 3 zu diesem
Anhang vorgegebenen Muster in einer der Abkommensspra­
chen abgefaßt.

Sie ist maschinenschriftlich oder durch Stempelabdruck
anzubringen und eigenhändig zu unterzeichnen. Der Ausfüh­
rer ist verpflichtet , mindestens zweiJahre lang eine Kopie der
Rechnung mit dieser Erklärung aufzubewahren .

Artikel 8

( 1 ) Der Ausführer oder sein Vertreter hat seinem Antrag
auf Ausstellung einer Bescheinigung EUR. 1 alle zweckdien­
lichen Unterlagen zum Nachweis dafür beizufügen, daß für
die Ausfuhrwaren eine Bescheinigung EUR. 1 ausgestellt
werden kann .

Er ist verpflichtet , auf Verlangen der zuständigen Behörden
alle zusätzlichen Nachweise zu erbringen, die diese für
notwendig erachten , um nachzuprüfen , ob die für die
Vorzugsbedingungen in Betracht kommenden Waren tat­
sächlich Ursprungseigenschaft besitzen . Er ist ferner ver­
pflichtet, jede Überprüfung seiner Buchführung und der
HerStellungsbedingungen dieser Waren durch die genannten
Behörden zu dulden .

(2 ) Der Ausführer ist verpflichtet , die in Absatz 1 genann­
ten Unterlagen mindestens zwei Jahre lang aufzubewah­
ren .

( 3 ) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß bei Abgabe der
Erklärungen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b).

Artikel 10

( 1 ) Für die ordnungsgemäße Anwendung dieses Titels
leisten sich die Mitgliedstaaten der Gemeinschaften und das
Fürstentum Andorra unter Einschaltung der jeweiligen Zoll­
verwaltungen gegenseitig Amtshilfe bei der Überprüfung der
Echtheit und Richtigkeit der Bescheinigung EUR. 1 und der
von den Ausführern auf den Rechnungen abgegebenen
Erklärungen .

Auf Verlangen werden Vertreter der Dienststellen der Kom­
mission der Europäischen Gemeinschaften in die Überprü­
fung eingeschaltet .

(2 ) Die Zollbehörden des Fürstentums Andorra teilen den
Zollbehörden der Mitgliedstaaten über die Kommission
der Europäischen Gemeinschaften die Musterabdrucke der
von ihren Zollstellen bei der Ausstellung der Bescheinigung
EUR. 1 verwendeten Stempel mit .

( 3 ) Gegen jede Person, die ein Dokument mit unzutref­
fenden Angaben erstellt oder erstellen läßt , um für eine Ware
die Vorzugsbehandlung zu erlangen , werden Sanktionen
verfügt .

Artikel 11

( 1 ) Die nachträgliche Prüfung der Bescheinigungen
EUR. 1 oder der von den Ausführern auf den Rechnungen
abgegebenen Erklärungen erfolgt stichprobenweise oder
wird immer dann vorgenommen , wenn die Zollbehörden des
Einfuhrstaats begründete Zweifel an der Echtheit des Doku­
ments oder an der Richtigkeit der Angaben über den
tatsächlichen Ursprung der fraglichen Ware haben .

(2 ) Zur Anwendung von Absatz 1 senden die Zollbehör­
den des Einfuhrstaats die Bescheinigung EUR. 1 mit der

Artikel 9

( 1 ) Werden Waren aus dem Fürstentum Andorra für die
Zwecke einer Ausstellung in ein anderes Land versandt und
nach der Ausstellung verkauft , um in die Gemeinschaft
eingeführt zu werden, so ist das Abkommen bei der Einfuhr
auf sie anzuwenden, sofern sie die Voraussetzungen dieses
Anhangs für die Anerkennung als Ursprungswaren Andorras
erfüllen und sofern den Zollbehörden nachgewiesen wird,
daß

a) ein Ausführer die Waren aus dem Fürstentum Andorra in
das Land der Ausstellung gesandt und dort ausgestellt
hat ;
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klären oder ergeben sich daraus Probleme bei der Auslegung
dieses Anhangs , so werden diese Fälle dem Zollausschuß
vorgelegt .

Um eine nachträgliche Prüfung der Bescheinigung EUR .- 1 zu
ermöglichen, müssen die Zollbehörden des Fürstentums
Andorra die Ausfuhrpapiere bzw. die an ihrer Stelle verwen­
deten Kopien der Bescheinigung EUR. 1 mindestens zwei
Jahre lang aufbewahren .

Rechnung, falls diese vorgelegt wurde , oder die mit der
Erklärung des Ausführers versehene Rechnung oder eine
Kopie dieser Dokumente an die Zollbehörden des Fürsten­
tums Andorra zurück, gegebenenfalls unter Angabe der
sachlichen und formalen Gründe , die eine Untersuchung
rechtfertigen .

Sie fügen dem Antrag auf Nachprüfung alle verfügbaren
Unterlagen bei und teilen alle bekannten Umstände mit, die
auf die Unrichtigkeit der Angaben auf der Bescheinigung
EUR. 1 oder der. Rechnung schließen lassen .

Wenden die Zollbehörden des Einfuhrstaats bis zum Eingang
des Ergebnisses der Nachprüfung Artikel 1 1 des Abkommens
nicht an, so können sie dem Einführer vorbehaltlich der für
notwendig erachteten Sicherungsmaßnahmen die Waren
freigeben .

( 3 ) Das Ergebnis der nachträglichen Prüfung ist der
Zollbehörde des Einfuhrstaats baldmöglichst mitzuteilen .
Anhand des Ergebnisses muß sich feststellen lassen , ob die
gemäß Absatz 2 zurückgesandten Papiere für die tatsächlich
ausgeführten Waren gelten und ob diese Waren wirklich
unter die Vorzugsbehandlung fallen .

Können die Zollbehörden des Einfuhrstaats und die Zollbe­
hörden des Fürstentums Andorra die Beanstandungen nicht

TITEL III

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 12

Die Gemeinschaft und das Fürstentum Andorra treffen
jeweils für ihren Bereich die zur Durchführung dieses
Anhangs erforderlichen Maßnahmen .

Artikel 13

Die Anlagen sind Bestandteil dieses Anhangs .

Anlage 1

ERLÄUTERUNGEN

Anmerkung 1

Zur Feststellung, ob eine Ware eine Ursprungsware des Fürstentums Andorra ist , wird nicht geprüft , ob
Energiestoffe , Einrichtungen , Maschinen und Werkzeuge , die zur Herstellung dieser Ware verwendet werden ,
ihren Ursprung in dritten Ländern haben.

Anmerkung 2

Bei der Feststellung des Ursprungs von Waren der Kapitel 1 bis 24 der Kombinierten Nomenklatur werden
eventuell vorhandene Umschließungen nicht berücksichtigt .

Anmerkung 3

Als in „unerheblichem" Maße Verwendete Waren gelten solche, deren Anteil an den in Artikel 1 Buchstaben a ) bis e )
des Anhangs genannten Waren 10% nicht überschreitet .
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WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG Anlage 2

1 . Ausführer/Exporteur (Name , vollständige Anschrift , Staat) EUR.1 Nr. A 000.000
Vor dam Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten

2. Bescheinigung für den Präferenzverkehr zwischen

3. Empfänger (Name, vollstände Anschrift , Staat) (Ausfüllung freigestellt)

und

(Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen oder Gebiete)

5. Bestimmungsstaat,
-Staatengruppe oder -gebiet

(')
B
ei
un
ve
rp
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en
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ie
A
nz
ah
l d
e
r
G
eg
en
st
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e
r

„lose
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ttet
"

anzugeb
en

.

4. Staat, Staatengruppe oder
Gebiet, als dessen bzw.
deren Ursprungswaren die
Waren gelten

6. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) 7. Bemerkungen

8. Laufende Nr.; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke ('); Warenbezeichnung 10. Rech­
nungen
(Ausfüllung
freigestellt)

9. Roh­
gewicht (kg)
oder andere
Maße
(I, m3 usw.)

(')
N
u
r

auszufü
llen

,
w
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ch

d
e
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in
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rn
e
n
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e
r

-gebietes
erford

erlich
.

11 . SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE

Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt,

12. ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS/
EXPORTEURS

Der Unterzeichner erklärt , daß die vorgenann­
ten Waren die Voraussetzungen erfüllen, um
diese Bescheinigung zu erlangen .

Ausfuhrpapier (")
Art/Muster Nr.

vom

Zollbehörde

Ausstellender/s Staat/Gebiet
Stempel

(Ort und Datum)

(Ort und Datum)

(Unterschrift) (Unterschrift )
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13. ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG, zu übersenden an: 14. ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG

Die Nachprüfung hat ergeben , daß diese Bescheinigung (')
von der auf ihr angegebenen Zollbehörde ausgestellt

I I worden ist und daß die darin enthaltenen Angaben
richtig sind .

nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und für die
Ii Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht

(siehe beigefügte Bemerkungen).
Es wird um Überprüfung dieser Bescheinigung auf ihre Echt­
heit und Richtigkeit ersucht .

(Ort und Datum) (Ort und Datum)

Stempel Stempel

(Unterschrift) (Unterschrift )

ll(') Zutreffendes Feld ankreuzen.

ANMERKUNGEN

1 . Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Rasuren noch Übermatungen aufweisen . Etwaige Änderungen sind so vorzuneh­
men, daß die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefügt werden.
Jede so vorgenommene Änderung muß von demjenigen , der die Bescheinigung ausgefüllt hat , gebilligt und von der Zollbehörde
des austeilenden Staates oder Gebietes bestätigt werden.

2 . Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenposten dürfen keine Zwischenräume bestehen, jeder Wa­
renposten muß mit einer laufenden Nummer versehen sein . Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagerechter
Schlußstrich zu ziehen . Leerfelder sind durch Streichungen unbrauchbar zu machen .

3 . Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen, daß die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist .
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ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

1 . Ausführer/Exporteur (Name, vollständige Anschrift . Staat) EUR.1 Nr. A 000.000

Vor dam Autfüllen Anmerkungen auf dar Rückseite brachton

2. Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Pra­
ferenzverkehr zwischen

3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift , Staat) (Ausfüllung freigestellt)

und

(Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen oder Gebiete)

5. Bestimmungsstaat,
-staatengruppe oder -gebiet

4. Staat, Staatengruppe oder
Gebiet, als dessen bzw.
deren Ursprungswaren die
Waren gelten

(')
B
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un

ve
rp

ac
kt

en
W

ar
en

is
t

di
e

A
nz

ah
l

d
er

G
eg

en
st

än
de

o
d
er

„lose
gescha

ttet
"
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6. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) 7. Bemerkungen

8. 'Laufende Nr.; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke (1); Warenbezeichnung 10. Rech­
nungen
(Ausfüllung
freigestellt)

9. Roh­
gewicht (kg)
oder andere
Maße
(I , m3 usw.)
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ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS/EXPORTEURS

Der Unterzeichner, Ausführer/Exporteur der auf der Vorderseite beschriebenen Waren ,

ERKLART, daB diese Waren die Voraussetzungen erfüllen, um die beigefügte Bescheinigung zu erlangen ;

BESCHREIBT den Sachverhalt, aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, wie folgt :

LEGT folgende Nachweise VOR ( ):

VERPFLICHTET SICH, auf Verlangen der zuständigen Behörden alle zusätzlichen Nachweise zu erbringen, die für die Ausstellung
der beigefügten Bescheinigung erforderlich sind, und gegebenenfalls jede Kontrolle seiner Buchführung und der
Herstellungsbedingungen für die obengenannten Waren zu dulden ;

BEANTRAGT die Ausstellung der beigefügten Bescheinigung für diese Waren.

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

(') Zum Beispiel : Einfuhrpapiere, Warenverkehrsbescheinigungerl , Rechnungen, Erklärungen des Herstellers usw. über die verwendeten Erzeugnisse
oder die in unverändertem Zustand wieder ausgeführten Waren .
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Anlage 3

ERKLÄRUNG NACH ARTIKEL 2 ABSATZ 1 BUCHSTABE b)

Der Unterzeichnete, Ausführer der Waren , auf die sich diese Handelsrechnung bezieht , erklärt ,
daß diese Waren , soweit nicht anders angegeben ^), die Voraussetzungen für die Erlangung der
Ursprungseigenschaft im präferenzbegQnstigten Warenverkehr mit der Gemeinschaft erfüllen und
daß das Ursprungsland der Waren das Fürstentum Andorra ist .

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

Unter der Unterschrift ist der volle Name der Person
anzugeben, die die Erklärung unterzeichnet .

(1 ) Sind auf einer Rechnung auch Waren aufgeführt , die keine Ursprungswaren des Fürstentums Andorra sind, so hat
der AusfQhrer diese deutlich zu kennzeichnen.
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Brüssel , den 14. Dezember 1989

Herrn Josep Pintat,
Präsident des Exekutivrates ,
Sprecher der Delegation des Fürstentums Andorra für die Verhandlungen mit der Europäischen
Gemeinschaft

Sehr geehrter Herr Präsident,

mit Bezug auf Ihr Schreiben vom 14 . Dezember 1989 beehre ich mich , von der Mitteilung, die Sie mir
. im Namen der Delegation des Fürstentums Andorra über die Erhebung und Abführung der
Einfuhrabgaben freundlicherweise übermittelt haben, Kenntnis zu nehmen . Ich bin damit einver­
standen, daß die von Ihnen aufgeworfene Frage in der ersten Sitzung des Gemischten Ausschusses
geprüft wird .

Genehmigen Sie , sehr geehrter Herr Präsident , den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochach­
tung.

J. J. Schwed
Leiter der Delegation der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für die Verhandlungen mit dem
Fürstentum Andorra

Andorra , den 14 . Dezember 1989

Herrn J. J. Schwed ,
Leiter der Delegation der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für die Verhandlungen mit dem
Fürstentum Andorra

Sehr geehrter Herr Schwed ,

im Anschluß an unsere Verhandlungsrunde vom 13 . und 14 . Dezember erinnert die Delegation
Andorras daran, daß die bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr bei den Zollstellen der
Gemeinschaft erhobenen Zölle für die für das Fürstentum Andorra bestimmten Waren für das
Fürstentum Andorra erhoben werden und an dieses abgeführt werden müßten . Die Delegation des
Fürstentums Andorra wünscht, daß der Gemischte Ausschuß bereits auf seiner ersten Sitzung prüft ,
wie die volle Anwendung dieses Grundsatzes gewährleistet werden kann.

Genehmigen Sie , sehr geehrter Herr Schwed , den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hoch­
achtung .

Josep Pintat ,
Präsident des Exekutivrates ,
Sprecher der Delegation des Fürstentums Andorra für die Verhandlungen mit der Europäischen
Gemeinschaft
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31 . 12 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 374/33

Unterrichtung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des am 28 . Juni 1990 in Luxemburg
unterzeichneten Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschafts­

gemeinschaft und dem Fürstentum Andorra 0 )

Nachdem am 28 . November 1990 die Urkunden zur Notifikation des Abschlusses der Verfahren
ausgetauscht worden sind, die für das Inkrafttreten des am 28 . Juni 1990 in Luxemburg
unterzeichneten Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft und dem Fürstentum Andorra notwendig sind , tritt dieses Abkommen gemäß Artikel 24
Absatz 2 am 1 . Januar 1991 in Kraft .

(*) Siehe Seite 14 dieses Amtsblatts .
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TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck 

a)  „Herstellen“ jede Be- oder Verarbeitung einschließlich Zusammenbau oder besondere Behandlungen; 

b)  „Vormaterial“ jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponenten oder Teile usw., die beim Herstellen des Erzeugnisses 
verwendet werden; 

c)  „Erzeugnis“ eine hergestellte Ware, auch wenn sie zur späteren Verwendung in einem anderen Herstellungsvorgang 
bestimmt ist; 

d)  „Waren“ sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse; 

e)  „Zollwert“ den Wert, der gemäß dem Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens von 1994 festgelegt wird; 

f)  „Ab-Werk-Preis“ den Preis der Ware ab Werk, der dem Hersteller in der Vertragspartei gezahlt wird, in deren 
Unternehmen die letzte Be- oder Verarbeitung durchgeführt worden ist, sofern dieser Preis den Wert aller 
verwendeten Vormaterialien umfasst, abzüglich aller inländischen Abgaben, die erstattet werden oder erstattet 
werden können, wenn das hergestellte Erzeugnis ausgeführt wird; 

g)  „Wert der Vormaterialien“ den Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt 
der Einfuhr oder, wenn der Zollwert nicht bekannt ist und nicht festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren 
Preis, der in der ausführenden Vertragspartei für die Vormaterialien gezahlt wird; 

h)  „Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft“ den Wert dieser Vormaterialien nach Buchstabe g, der 
sinngemäß anzuwenden ist; 

i) „Wertzuwachs“ den Ab-Werk-Preis abzüglich des Zollwerts aller verwendeten Vormaterialien, die die Ursprungsei­
genschaft der anderen Vertragspartei, mit der die Kumulierung zulässig ist, besitzen oder, wenn der Zollwert nicht 
bekannt ist und nicht festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren Preis, der in der ausführenden Vertragspartei 
für die Vormaterialien gezahlt wird; 

j)  „Kapitel“ und „Position“ die Kapitel und Positionen (vierstellige Codes) der Nomenklatur des Harmonisierten Systems 
zur Bezeichnung und Codierung der Waren (in diesem Anhang „Harmonisiertes System“ oder „HS“ genannt); 

k)  „Einreihen“ das Einreihen von Erzeugnissen oder Vormaterialien in eine bestimmte Position; 

l)  „Sendung“ Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausführer an einen Empfänger oder mit einem einzigen 
Frachtpapier oder — bei Fehlen eines solchen Papiers — mit einer einzigen Rechnung vom Ausführer an den 
Empfänger versandt werden; 

m)  „Gebiete“ die Gebiete einschließlich der Küstenmeere; 

n)  „Vertragspartei“ einen Mitgliedstaat oder mehrere oder alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Europäische 
Union oder Andorra; 

o)  „Zollbehörden“ für die Europäische Union alle Zollbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

TITEL II 

BESTIMMUNG DES BEGRIFFS „ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN“ ODER „URSPRUNGSERZEUGNISSE“ 

Artikel 2 

Allgemeine Vorschriften 

Für die Zwecke der Durchführung des Artikels 11 Absatz 1 des Abkommens gelten die folgenden Erzeugnisse als Ur­
sprungserzeugnisse einer Vertragspartei: 

a)  Erzeugnisse, die im Sinne des Artikels 4 in einer Vertragspartei vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, 

b)  Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei unter Verwendung von Vormaterialien hergestellt worden sind, die dort nicht 
vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der Vertragspartei im 
Sinne des Artikels 5 in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind. 
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Artikel 3 

Bilaterale Ursprungskumulierung 

Unbeschadet des Artikels 2 gelten als Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei Vormaterialien, die Ursprungs­
erzeugnisse der anderen Vertragspartei sind, wenn sie dort bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet worden 
sind. Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden zu sein, sofern die 
vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in Artikel 6 genannte Behandlung hinausgeht. 

Artikel 4 

Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

(1) Als in einer Vertragspartei vollständig gewonnen oder hergestellt gelten 

a)  dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene mineralische Erzeugnisse; 

b)  dort geerntete pflanzliche Erzeugnisse; 

c)  dort geborene oder ausgeschlüpfte und dort aufgezogene lebende Tiere; 

d)  Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren; 

e)  dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge; 

f)  Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schiffen außerhalb der Küstenmeere der ausführenden 
Vertragspartei aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse, 

g)  Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschließlich aus den unter Buchstabe f genannten Erzeugnissen 
hergestellt werden; 

h)  dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen verwendet werden können; 

i)  bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende Abfälle; 

j)  aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb der eigenen Küstenmeere gewonnene Erzeugnisse, sofern sie 
zum Zwecke der Nutzbarmachung Ausschließlichkeitsrechte über diesen Teil des Meeresbodens oder Meeresun­
tergrunds ausübt; 

k)  dort ausschließlich aus Erzeugnissen gemäß den Buchstaben a bis j hergestellte Waren. 

(2) Die Begriffe „eigene Schiffe“ und „eigene Fabrikschiffe“ in Absatz 1 Buchstaben f und g sind nur anwendbar auf 
Schiffe und Fabrikschiffe, 

a)  die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Andorra ins Schiffsregister eingetragen oder dort 
angemeldet sind; 

b)  die unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Andorras fahren; 

c)  die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
Andorras oder einer Gesellschaft sind, die ihren Hauptsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
Andorra hat, bei welcher der oder die Geschäftsführer, der Vorsitzende des Vorstands oder Aufsichtsrats und die 
Mehrheit der Mitglieder dieser Organe Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Andorras 
sind und bei der — im Falle von Personengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung — außerdem 
das Geschäftskapital mindestens zur Hälfte Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Andorra oder öffentlich- 
rechtlichen Körperschaften oder Staatsangehörigen dieser Vertragsparteien gehört; 

d)  deren Schiffsführung aus Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Andorras besteht, 

und 

e)  deren Besatzung zu mindestens 75 v. H. aus Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
Andorras besteht. 

Artikel 5 

In ausreichendem Maße be- oder verarbeitete Erzeugnisse 

(1) Für die Zwecke des Artikels 2 gelten Erzeugnisse, die nicht vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, als 
in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet, wenn die Bedingungen der Liste in Anlage II dieses Anhangs erfüllt sind. 
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In diesen Bedingungen sind die Be- oder Verarbeitungen festgelegt, die an den bei der Herstellung der Erzeugnisse 
verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen; sie gelten nur für diese 
Vormaterialien. Ein Erzeugnis, das nach den Bedingungen der Liste die Ursprungseigenschaft erworben hat und bei der 
Herstellung eines anderen Erzeugnisses verwendet wird, hat die für das andere Erzeugnis geltenden Bedingungen nicht zu 
erfüllen; die gegebenenfalls bei der Herstellung des ersten Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungsei­
genschaft bleiben demnach unberücksichtigt. 

(2) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die nach den Bedingungen der Liste in Anlage II dieses Anhangs nicht 
bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet werden dürfen, können ungeachtet des Absatzes 1 dennoch verwendet 
werden, wenn 

a)  ihr Gesamtwert 10 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

b)  keiner der gegebenenfalls in der Liste aufgeführten Vomhundertsätze für den höchsten zulässigen Wert von 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft durch die Anwendung dieses Absatzes überschritten wird. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten vorbehaltlich des Artikels 6. 

Artikel 6 

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten folgende Be- oder Verarbeitungen ohne Rücksicht darauf, ob die Bedingungen 
des Artikels 5 erfüllt sind, als nicht ausreichend, um die Ursprungseigenschaft zu verleihen: 

a)  Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse während des Transports oder der Lagerung in ihrem Zustand 
zu erhalten; 

b)  Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken; 

c)  Waschen, Reinigen, Entfernen von Staub, Oxid, Öl, Farbe oder anderen Beschichtungen; 

d)  Bügeln von Textilien; 

e)  einfaches Anstreichen oder Polieren; 

f)  Schälen, teilweises oder vollständiges Bleichen, Polieren oder Glasieren von Getreide und Reis; 

g)  Behandlungen zum Färben von Zucker oder zum Formen von Würfelzucker; 

h)  Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen und Gemüsen; 

i)  Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen; 

j)  Sieben, Aussondern, Sortieren, Einordnen, Einstufen, Abgleichen (einschließlich des Zusammenstellens von 
Sortimenten); 

k)  einfaches Abfüllen in Flaschen, Dosen, Fläschchen, Säcke, Etuis, Schachteln, Befestigen auf Karten oder Brettchen 
sowie alle anderen einfachen Verpackungsvorgänge; 

l)  Anbringen oder Aufdrucken von Marken, Etiketten, Logos oder anderen gleichartigen Unterscheidungszeichen auf 
den Erzeugnissen selbst oder auf ihren Umschließungen; 

m)  einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten; 

n)  Mischen von Zucker mit anderen Vormaterialien; 

o)  einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem vollständigen Erzeugnis oder Zerlegen von 
Erzeugnissen in Einzelteile; 

p)  Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a bis o genannten Behandlungen; 

q)  Schlachten von Tieren. 

(2) Bei der Beurteilung, ob die an einem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen als nicht ausreichend im 
Sinne des Absatzes 1 gelten, sind alle in einer Vertragspartei an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder 
Verarbeitungen insgesamt in Betracht zu ziehen. 

Artikel 7 

Maßgebende Einheit 

(1) Maßgebende Einheit für die Anwendung dieses Anhangs ist die für die Einreihung in die Position des 
Harmonisierten Systems maßgebende Einheit jedes Erzeugnisses. 
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Daraus ergibt sich, 

a)  dass jede Gruppe oder Zusammenstellung von Erzeugnissen, die nach dem Harmonisierten System in eine einzige 
Position eingereiht wird, als Ganzes die maßgebende Einheit darstellt; 

b)  dass bei einer Sendung mit gleichen Erzeugnissen, die in dieselbe Position des Harmonisierten Systems eingereiht 
werden, jedes Erzeugnis für sich betrachtet werden muss. 

(2) Werden Umschließungen nach der Allgemeinen Vorschrift 5 zum Harmonisierten System wie das darin enthaltene 
Erzeugnis eingereiht, so werden sie auch für die Bestimmung des Ursprungs wie das Erzeugnis behandelt. 

Artikel 8 

Warenzusammenstellungen 

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 des Harmonisierten Systems gelten als Ursprungs­
erzeugnisse, wenn alle Bestandteile Ursprungserzeugnisse sind. Jedoch gilt eine Warenzusammenstellung, die aus 
Bestandteilen mit Ursprungseigenschaft und Bestandteilen ohne Ursprungseigenschaft besteht, in ihrer Gesamtheit als 
Ursprungserzeugnis, sofern der Wert der Bestandteile ohne Ursprungseigenschaft 15 v. H. des Ab-Werk-Preises der 
Warenzusammenstellung nicht überschreitet. 

Artikel 9 

Neutrale Elemente 

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis ist, braucht der Ursprung der folgenden gegebenenfalls bei 
seiner Herstellung verwendeten Waren nicht berücksichtigt zu werden: 

a)  Energie und Brennstoffe, 

b)  Anlagen und Ausrüstung, 

c)  Maschinen und Werkzeuge, 

d)  Erzeugnisse, die nicht in die endgültige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen oder nicht eingehen sollen. 

TITEL III 

TERRITORIALE VORAUSSETZUNGEN 

Artikel 10 

Territorialitätsprinzip 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 3 und Absatz 3 des vorliegenden Artikels müssen die in Titel II genannten Bedingungen 
für den Erwerb der Ursprungseigenschaft ohne Unterbrechung in einer Vertragspartei erfüllt werden. 

(2) Ursprungswaren, die aus einer Vertragspartei in ein anderes Land ausgeführt und anschließend wiedereingeführt 
werden, gelten vorbehaltlich des Artikels 3 als Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft, es sei denn, den Zollbehörden 
kann glaubhaft dargelegt werden, dass 

a)  die wieder eingeführten Waren dieselben wie die ausgeführten Waren sind und 

b)  die wiedereingeführten Waren während ihres Verbleibs in dem betreffenden Land oder während des Transports keine 
Behandlung erfahren haben, die über das zur Erhaltung ihres Zustands erforderliche Maß hinausgeht. 

(3) Der Erwerb der Ursprungseigenschaft nach Titel II wird durch eine Be- oder Verarbeitung, die außerhalb einer 
Vertragspartei an aus der Vertragspartei ausgeführten und anschließend wieder eingeführten Vormaterialien 
vorgenommen wird, nicht berührt, sofern 

a)  die ausgeführten Vormaterialien in der Vertragspartei vollständig gewonnen oder hergestellt oder vor ihrer Ausfuhr 
einer Be- oder Verarbeitung unterzogen worden sind, die über die Be- oder Verarbeitungen im Sinne des Artikels 6 
hinausgeht, und 
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b)  den Zollbehörden glaubhaft dargelegt werden kann, 

i)  dass die wiedereingeführten Waren durch Be- oder Verarbeitung der ausgeführten Vormaterialien entstanden sind 
und 

ii)  dass die nach diesem Artikel außerhalb der Vertragspartei insgesamt erzielte Wertsteigerung 10 v. H. des Ab- 
Werk-Preises des Enderzeugnisses, für das die Ursprungseigenschaft beansprucht wird, nicht überschreitet. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 3 finden die in Titel II genannten Bedingungen für den Erwerb der Ursprungsei­
genschaft auf die Be- oder Verarbeitung außerhalb einer Vertragspartei keine Anwendung. Findet jedoch nach der Liste in 
Anlage II dieses Anhangs für die Bestimmung des Ursprungs des Enderzeugnisses eine Regel Anwendung, die einen 
Höchstwert für alle verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorsieht, so dürfen der Gesamtwert der im 
Gebiet der betreffenden Vertragspartei verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft und die nach diesem 
Artikel außerhalb der Vertragspartei insgesamt erzielte Wertsteigerung zusammengenommen den angegebenen 
Prozentsatz nicht überschreiten. 

(5) Für die Zwecke der Anwendung der Absätze 3 und 4 umfasst der Begriff „insgesamt erzielte Wertsteigerung“ alle 
außerhalb einer Vertragspartei entstandenen Kosten einschließlich des Wertes der dort verwendeten Vormaterialien. 

(6) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für Erzeugnisse, welche die Bedingungen der Liste in Anlage II dieses Anhangs 
nicht erfüllen oder nur durch Anwendung der allgemeinen Toleranz nach Artikel 5 Absatz 2 als in ausreichendem Masse 
be- oder verarbeitet angesehen werden können. 

(7) Die unter diesen Artikel fallende Be- oder Verarbeitung außerhalb einer Vertragspartei wird im Rahmen des 
Verfahrens der passiven Veredelung oder eines ähnlichen Verfahrens vorgenommen. 

Artikel 11 

Unmittelbare Beförderung 

(1) Die im Rahmen des Abkommens vorgesehene Präferenzbehandlung gilt nur für Erzeugnisse, die den 
Voraussetzungen dieses Anhangs entsprechen und die unmittelbar zwischen den Vertragsparteien befördert werden. 
Jedoch können Erzeugnisse, die eine Sendung bilden, durch andere Gebiete befördert werden, gegebenenfalls auch mit 
einer Umladung oder vorübergehenden Einlagerung in diesen Gebieten, sofern sie unter der zollamtlichen Überwachung 
der Behörden des Durchfuhr- oder Einlagerungslandes bleiben und dort nur ent- und wiederverladen werden oder eine 
auf die Erhaltung ihres Zustands gerichtete Behandlung erfahren. 

(2) Der Nachweis, dass die Bedingungen des Absatzes 1 erfüllt sind, ist erbracht, wenn den Zollbehörden der 
einführenden Vertragspartei eines der folgenden Papiere vorgelegt wird: 

a)  ein durchgehendes Frachtpapier, mit dem die Beförderung von der ausführenden Vertragspartei durch das 
Durchfuhrland erfolgt ist, oder 

b)  eine von den Zollbehörden des Durchfuhrlands ausgestellte Bescheinigung mit folgenden Angaben: 

i)  genaue Beschreibung der Erzeugnisse, 

ii)  Datum des Ent- und Wiederverladens der Erzeugnisse oder der Ein- und Ausschiffung unter Angabe der 
benutzten Schiffe oder sonstigen Beförderungsmittel, 

und 

iii)  Bescheinigung über die Bedingungen des Verbleibs der Erzeugnisse im Durchfuhrland oder, 

c)  falls diese Papiere nicht vorgelegt werden können, alle sonstigen beweiskräftigen Unterlagen. 

Artikel 12 

Ausstellungen 

(1) Werden Ursprungserzeugnisse zu einer Ausstellung in ein anderes Land als eine Vertragspartei versandt und nach 
der Ausstellung zur Einfuhr in eine Vertragspartei verkauft, so erhalten sie bei der Einfuhr die Begünstigungen dieses 
Abkommens, sofern den Zollbehörden glaubhaft dargelegt wird, dass 

a)  ein Ausführer diese Erzeugnisse aus dem Gebiet einer Vertragspartei in das Ausstellungsland versandt und dort 
ausgestellt hat; 

b)  dieser Ausführer die Erzeugnisse einem Empfänger in einer Vertragspartei verkauft oder überlassen hat; 
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c)  die Erzeugnisse während oder unmittelbar nach der Ausstellung in dem Zustand, in dem sie zur Ausstellung versandt 
worden waren, versandt worden sind und 

d)  die Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt, zu dem sie zur Ausstellung versandt wurden, nicht zu anderen Zwecken als zur 
Vorführung auf der Ausstellung verwendet worden sind. 

(2) Nach Maßgabe des Titels V ist ein Ursprungsnachweis auszustellen oder auszufertigen und den Zollbehörden der 
einführenden Vertragspartei unter den üblichen Voraussetzungen vorzulegen. Darin sind Bezeichnung und Anschrift der 
Ausstellung anzugeben. Falls erforderlich, kann ein zusätzlicher Nachweis über die Umstände verlangt werden, unter 
denen die Erzeugnisse ausgestellt worden sind. 

(3) Absatz 1 gilt für Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und Handwerksmessen oder -ausstellungen und ähnliche 
öffentliche Veranstaltungen, bei denen die Erzeugnisse unter zollamtlicher Überwachung bleiben; ausgenommen sind 
Veranstaltungen zu privaten Zwecken für den Verkauf ausländischer Erzeugnisse in Läden oder Geschäftslokalen. 

TITEL IV 

ZOLLRÜCKVERGÜTUNG UND ZOLLBEFREIUNG 

Artikel 13 

Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung 

(1) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die in einer Vertragspartei bei der Herstellung von Ursprungser­
zeugnissen verwendet worden sind, für die nach Maßgabe des Titels V ein Ursprungsnachweis ausgestellt oder 
ausgefertigt wird, dürfen in den Vertragsparteien nicht Gegenstand einer wie auch immer gearteten Zollrückvergütung 
oder Zollbefreiung sein. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 betrifft in einer Vertragspartei geltende Regelungen, nach denen Zölle auf bei der 
Herstellung von Ursprungserzeugnissen verwendete Vormaterialien oder Abgaben gleicher Wirkung vollständig oder 
teilweise erstattet, erlassen oder nicht erhoben werden, sofern die Erstattung, der Erlass oder die Nichterhebung 
ausdrücklich oder faktisch gewährt wird, wenn die aus den betreffenden Vormaterialien hergestellten Erzeugnisse 
ausgeführt werden, nicht dagegen, wenn diese Erzeugnisse in der Vertragspartei in den zollrechtlich freien Verkehr 
übergehen. 

(3) Der Ausführer von Erzeugnissen mit Ursprungsnachweis hat auf Verlangen der Zollbehörden jederzeit alle 
zweckdienlichen Unterlagen vorzulegen, um nachzuweisen, dass für die bei der Herstellung dieser Erzeugnisse 
verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft keine Zollrückvergütung gewährt worden ist und sämtliche für 
solche Vormaterialien geltenden Zölle und Abgaben gleicher Wirkung tatsächlich entrichtet worden sind. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Umschließungen im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 sowie für Warenzusam­
menstellungen im Sinne des Artikels 8, wenn es sich dabei um Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft handelt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur für Vormaterialien, die unter diesen Anhang fallen. 

TITEL V 

NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT 

Artikel 14 

Allgemeine Vorschriften 

(1) Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei erhalten bei der Einfuhr in die andere Vertragspartei die Begünstigungen 
dieses Abkommens, sofern: 

a)  eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 nach dem Muster n Anlage III dieses Anhangs vorgelegt wird; 

b)  in den in Artikel 20 Absatz 1 genannten Fällen vom Ausführer eine Erklärung auf einer Rechnung, einem 
Lieferschein oder einem anderen Handelspapier (im Folgenden „Ursprungserklärung“) abgegeben wird, in der die 
betreffenden Erzeugnisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist. Der Wortlaut 
der Ursprungserklärung findet sich in Anlage IV dieses Anhangs. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 erhalten Ursprungserzeugnisse im Sinne dieses Anhangs in den in Artikel 24 
genannten Fällen die Begünstigungen dieses Abkommens, ohne dass einer der genannten Nachweise vorgelegt werden 
muss. 
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Artikel 15 

Verfahren für die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

(1) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei auf 
schriftlichen Antrag ausgestellt, der vom Ausführer oder unter der Verantwortung des Ausführers von seinem 
bevollmächtigten Vertreter gestellt worden ist. 

(2) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter füllt zu diesem Zweck das Formblatt der Warenverkehrsbe­
scheinigung EUR.1 und des Antrags nach dem Muster in Anlage III dieses Anhangs aus. Diese Formblätter sind in einer 
der Sprachen, in denen dieses Abkommen verfasst ist, nach den nationalen Rechtsvorschriften des Ausfuhrlands 
auszufüllen. Werden die Formblätter handschriftlich ausgefüllt, so erfolgt dies mit Tinte in Druckschrift. Die 
Warenbezeichnung ist in dem dafür vorgesehenen Feld ohne Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht 
vollständig ausgefüllt, so ist unter der letzten Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter Strich zu ziehen und der 
nicht ausgefüllte Teil des Feldes durchzustreichen. 

(3) Der Ausführer, der die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt, hat auf Verlangen der 
Zollbehörden des ausführenden Landes, in dem die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausgestellt wird, jederzeit alle 
zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfüllung 
der übrigen Voraussetzungen dieses Anhangs vorzulegen. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 5 wird eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 von den zuständigen Zollbehörden 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Andorras ausgestellt, wenn die betreffenden Erzeugnisse als Ursprungs­
erzeugnisse der Europäischen Union oder Andorras angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen dieses 
Anhangs erfüllt sind. 

(5) Die Zollbehörden, welche die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausstellen, treffen die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses 
Anhangs zu überprüfen. Sie sind berechtigt, zu diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art 
von Überprüfung der Rechnungsführung des Ausführers oder jede sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete 
Kontrolle durchzuführen. Sie achten auch darauf, dass die in Absatz 2 genannten Formblätter ordnungsgemäß ausgefüllt 
sind. Sie prüfen insbesondere, ob das Feld mit der Warenbezeichnung so ausgefüllt ist, dass jede Möglichkeit eines 
missbräuchlichen Zusatzes ausgeschlossen ist. 

(6) In Feld 11 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist das Datum der Ausstellung anzugeben. 

(7) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den Zollbehörden ausgestellt und zur Verfügung des Ausführers 
gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder sichergestellt ist. 

Artikel 16 

Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

(1) Abweichend von Artikel 15 Absatz 7 kann die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausnahmsweise nach der 
Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sie sich bezieht, ausgestellt werden, 

a)  wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Versehens oder besonderer Umstände bei der Ausfuhr nicht 
ausgestellt worden ist, oder 

b)  wenn den Zollbehörden glaubhaft dargelegt wird, dass eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausgestellt, aber bei 
der Einfuhr aus formalen Gründen nicht angenommen worden ist. 

(2) In Fällen nach Absatz 1 hat der Ausführer in seinem Antrag Ort und Datum der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die 
sich die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 bezieht, sowie die Gründe für den Antrag anzugeben. 

(3) Die Zollbehörden dürfen eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 nachträglich erst ausstellen, nachdem sie 
geprüft haben, ob die Angaben im Antrag des Ausführers mit den entsprechenden Unterlagen übereinstimmen. 

(4) Die nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist mit dem folgenden Vermerk in englischer 
Sprache zu versehen: 

„ISSUED RETROSPECTIVELY“. 

(5) Der in Absatz 4 genannte Vermerk ist in Feld 7 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 einzutragen. 

30.12.2015 L 344/24 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

56 von 88



Artikel 17 

Ausstellung eines Duplikats der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

(1) Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 kann der Ausführer bei den 
Zollbehörden, welche die Bescheinigung ausgestellt haben, ein Duplikat beantragen, das anhand der in ihrem Besitz 
befindlichen Ausfuhrpapiere ausgefertigt wird. 

(2) Dieses Duplikat ist mit folgendem Vermerk in englischer Sprache zu versehen: 

„DUPLICATE“. 

(3) Der in Absatz 2 genannte Vermerk ist in Feld 7 des Duplikats der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 
einzutragen. 

(4) Das Duplikat trägt das Datum des Originals und gilt mit Wirkung von diesem Tag. 

Artikel 18 

Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 auf der Grundlage vorher ausgestellter oder ausgefertigter 
Ursprungsnachweise 

Werden Ursprungserzeugnisse in einer Vertragspartei der Überwachung einer Zollstelle unterstellt, so kann der 
ursprüngliche Ursprungsnachweis im Hinblick auf den Versand sämtlicher oder eines Teils dieser Erzeugnisse zu anderen 
Zollstellen in einer Vertragspartei durch eine oder mehrere Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 ersetzt werden. Diese 
Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 werden von der Zollstelle ausgestellt, unter deren Überwachung sich die 
Erzeugnisse befinden. 

Artikel 19 

Buchmäßige Trennung 

(1) Ist die getrennte Lagerung von Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft und Vormaterialien ohne Ursprungsei­
genschaft, die gleich und untereinander austauschbar sind, mit erheblichen Kosten oder tatsächlichen Schwierigkeiten 
verbunden, so können die Zollbehörden dem Beteiligten auf schriftlichen Antrag die Bewilligung erteilen, diese 
Lagerbestände nach der so genannten „Methode der buchmäßigen Trennung“ (im Folgenden „Methode“) zu verwalten. 

(2) Die Methode muss gewährleisten, dass in einem bestimmten Bezugszeitraum die Zahl der hergestellten 
Erzeugnisse, die als Ursprungserzeugnisse angesehen werden können, der Zahl der Erzeugnisse entspricht, die bei 
räumlicher Trennung der Lagerbestände hätte hergestellt werden können. 

(3) Die Zollbehörden können die in Absatz 1 genannte Bewilligung von allen ihnen zweckdienlich erscheinenden 
Voraussetzungen abhängig machen. 

(4) Die Anwendung der Methode ist nach den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen, die in dem Land 
gelten, in dem das Erzeugnis hergestellt wird, aufzuzeichnen. 

(5) Der Begünstigte der Methode kann für die Menge der Erzeugnisse, die als Ursprungserzeugnisse angesehen werden 
können, Ursprungsnachweise ausfertigen bzw. beantragen. Auf Verlangen der Zollbehörden hat der Begünstigte eine 
Erklärung über die Verwaltung dieser Mengen vorzulegen. 

(6) Die Zollbehörden überwachen die Verwendung der Bewilligung und können diese widerrufen, wenn der 
Begünstigte von der Bewilligung in unzulässiger Weise Gebrauch macht oder die übrigen Voraussetzungen dieses 
Anhangs nicht erfüllt. 

Artikel 20 

Voraussetzungen für die Ausfertigung der Ursprungserklärung 

(1) Die in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b genannte Ursprungserklärung kann ausgefertigt werden 

a)  von einem ermächtigten Ausführer im Sinne des Artikels 21 oder 

b)  von jedem Ausführer für Sendungen von einem oder mehreren Packstücken, die Ursprungserzeugnisse enthalten, 
deren Wert 6 000 EUR je Sendung nicht überschreitet. 
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(2) Unbeschadet des Absatzes 3 kann eine Ursprungserklärung ausgefertigt werden, falls die betreffenden Erzeugnisse 
als Ursprungserzeugnisse der Europäischen Union oder Andorras angesehen werden können und die übrigen 
Voraussetzungen dieses Anhangs erfüllt sind. 

(3) Auf Verlangen der Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei hat der Ausführer, der eine Ursprungserklärung 
ausfertigt, jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden 
Erzeugnisse sowie der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Anhangs vorzulegen. 

(4) Die Ursprungserklärung ist vom Ausführer maschinenschriftlich oder mechanografisch auf der Rechnung, dem 
Lieferschein oder einem anderen Handelspapier mit dem Wortlaut und in einer der Sprachfassungen der Anlage IV dieses 
Anhangs nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften des Ausfuhrlands auszufertigen. Wird die Erklärung 
handschriftlich erstellt, so muss dies mit Tinte in Druckschrift erfolgen. 

(5) Die Ursprungserklärung ist vom Ausführer eigenhändig zu unterzeichnen. Ein ermächtigter Ausführer im Sinne 
des Artikels 21 braucht jedoch solche Erklärungen nicht zu unterzeichnen, wenn er sich gegenüber den Zollbehörden 
der ausführenden Vertragspartei schriftlich verpflichtet, die volle Verantwortung für jede Ursprungserklärung zu 
übernehmen, die ihn so identifiziert, als ob er sie eigenhändig unterzeichnet hätte. 

(6) Die Ursprungserklärung kann vom Ausführer bei der Ausfuhr der Erzeugnisse oder nach deren Ausfuhr 
ausgefertigt werden, vorausgesetzt, dass sie im Einfuhrland spätestens zwei Jahre nach der Einfuhr der betreffenden 
Erzeugnisse vorgelegt wird. 

Artikel 21 

Ermächtigter Ausführer 

(1) Die Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei können einen Ausführer (im Folgenden „ermächtigter 
Ausführer“), der häufig im Einklang mit den Bestimmungen dieses Anhangs Erzeugnisse ausführt, dazu ermächtigen, 
ohne Rücksicht auf den Wert dieser Erzeugnisse Ursprungserklärungen auszufertigen. Ein Ausführer, der eine solche 
Ermächtigung (Bewilligung) beantragt, muss jede von den Zollbehörden für erforderlich gehaltene Gewähr für die 
Kontrolle der Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und für die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Anhangs 
bieten. 

(2) Die Zollbehörden können die Bewilligung des Status eines ermächtigten Ausführers von allen ihnen zweckdienlich 
erscheinenden Voraussetzungen abhängig machen. 

(3) Die Zollbehörden erteilen dem ermächtigten Ausführer eine Bewilligungsnummer, die in der Ursprungserklärung 
anzugeben ist. 

(4) Die Zollbehörden überwachen die Verwendung der Bewilligung durch den ermächtigten Ausführer. 

(5) Die Zollbehörden können die Bewilligung jederzeit widerrufen. Sie widerrufen sie, wenn der ermächtigte 
Ausführer die in Absatz 1 genannte Gewähr nicht mehr bietet, die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht mehr 
erfüllt oder von der Bewilligung in unzulässiger Weise Gebrauch macht. 

Artikel 22 

Geltungsdauer der Ursprungsnachweise 

(1) Die Ursprungsnachweise bleiben vier Monate nach dem Datum der Ausstellung in der einführenden Vertragspartei 
gültig und sind innerhalb dieser Frist den Zollbehörden der einführenden Vertragspartei vorzulegen. 

(2) Ursprungsnachweise, die den Zollbehörden der einführenden Vertragspartei nach Ablauf der in Absatz 1 
genannten Vorlagefrist vorgelegt werden, können zur Gewährung der Präferenzbehandlung angenommen werden, wenn 
die Frist aufgrund außergewöhnlicher Umstände nicht eingehalten werden konnte. 

(3) In allen anderen Fällen können die Zollbehörden der einführenden Vertragspartei verspätet vorgelegte Ursprungs­
nachweise annehmen, wenn ihnen die Erzeugnisse vor Ablauf der Vorlagefrist gestellt worden sind. 
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Artikel 23 

Vorlage der Ursprungsnachweise 

Die Ursprungsnachweise sind den Zollbehörden der einführenden Vertragspartei nach den dort geltenden Verfahrensvor­
schriften vorzulegen. Diese Behörden können eine Übersetzung des Ursprungsnachweises verlangen. Sie können 
außerdem verlangen, dass die Einfuhrzollanmeldung durch eine Erklärung des Einführers ergänzt wird, aus der 
hervorgeht, dass die Erzeugnisse die Voraussetzungen für die Anwendung des Abkommens erfüllen. 

Artikel 24 

Ausnahmen vom Ursprungsnachweis 

(1) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an Privatpersonen versandt werden oder die sich im 
persönlichen Gepäck von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage eines förmlichen Ursprungsnachweises als Ur­
sprungserzeugnisse angesehen, sofern es sich um Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklärt wird, dass die 
Voraussetzungen dieses Anhangs erfüllt sind, wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung kein Zweifel bestehen darf. Bei 
Postversand kann diese Erklärung auf der Zollinhaltserklärung CN22/CN23 oder einem dieser beigefügten Blatt 
abgegeben werden. 

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und ausschließlich aus Erzeugnissen 
bestehen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der Empfänger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in 
deren Haushalt bestimmt sind; dabei dürfen diese Erzeugnisse weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge 
zu der Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus kommerziellen Gründen erfolgt. 

(3) Außerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei Kleinsendungen 500 EUR und bei den im persönlichen 
Gepäck von Reisenden enthaltenen Erzeugnissen 1 200 EUR nicht überschreiten. 

Artikel 25 

Belege 

Bei den in Artikel 15 Absatz 3 und in Artikel 20 Absatz 3 genannten Unterlagen zum Nachweis dafür, dass Erzeugnisse, 
für die eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder eine Ursprungserklärung vorliegt, tatsächlich als Ursprungs­
erzeugnisse einer Vertragspartei angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen dieses Anhangs erfüllt sind, 
kann es sich unter anderem um folgende Unterlagen handeln: 

a)  unmittelbarer Nachweis der vom Ausführer oder Lieferanten angewendeten Verfahren zur Herstellung der 
betreffenden Waren, z. B. aufgrund seiner geprüften Bücher oder seiner internen Buchführung; 

b)  Belege über die Ursprungseigenschaft der bei der Herstellung verwendeten Vormaterialien, sofern diese Belege in einer 
Vertragspartei ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, wo sie nach den nationalen Rechtsvorschriften verwendet 
werden; 

c)  Belege über die in einer Vertragspartei an den betreffenden Vormaterialien vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen, 
sofern diese Belege in einer Vertragspartei ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, wo sie nach den nationalen 
Rechtsvorschriften verwendet werden; 

d)  Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder Ursprungserklärung zum Nachweis für die Ursprungseigenschaft der bei 
der Herstellung verwendeten Vormaterialien, sofern diese Belege in einer Vertragspartei nach Maßgabe dieses 
Anhangs ausgestellt oder ausgefertigt worden sind; 

e)  geeignete Belege über die nach Artikel 11 außerhalb der jeweiligen Vertragspartei vorgenommenen Be- oder 
Verarbeitungen zum Nachweis dafür, dass die Voraussetzungen des genannten Artikels erfüllt sind. 

Artikel 26 

Aufbewahrung der Ursprungsnachweise und Belege 

(1) Ein Ausführer, der die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt, hat die in Artikel 15 
Absatz 3 genannten Unterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

(2) Ein Ausführer, der eine Ursprungserklärung ausfertigt, hat eine Abschrift dieser Ursprungserklärung sowie die in 
Artikel 20 Absatz 3 genannten Unterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 
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(3) Die Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei, die eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausstellen, haben 
das in Artikel 15 Absatz 2 genannte Antragsformblatt mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

(4) Die Zollbehörden der einführenden Vertragspartei haben die ihnen vorgelegten Warenverkehrsbescheinigungen 
EUR.1 und Ursprungserklärungen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

Artikel 27 

Abweichungen und Formfehler 

(1) Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in dem Ursprungsnachweis und den Angaben in der 
Unterlage, die der Zollstelle zur Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten für die Erzeugnisse vorgelegt wird, ist der Ursprungs­
nachweis nicht allein dadurch ungültig, sofern einwandfrei nachgewiesen wird, dass dieser Nachweis sich auf die 
gestellten Erzeugnisse bezieht. 

(2) Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einem Ursprungsnachweis dürfen nicht zur Ablehnung dieses Nachweises 
führen, wenn diese Fehler keinen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben in dem Nachweis entstehen lassen. 

Artikel 28 

In Euro ausgedrückte Beträge 

(1) Für die Zwecke des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe b und des Artikels 24 Absatz 3 in den Fällen, in denen die 
Erzeugnisse in einer anderen Währung als Euro in Rechnung gestellt werden, werden die Beträge in den 
Landeswährungen der Vertragsparteien, die den in Euro ausgedrückten Beträgen entsprechen, von den betroffenen 
Ländern jährlich festgelegt. 

(2) Für die Begünstigungen des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe b oder des Artikels 24 Absatz 3 ist der von dem 
betreffenden Land festgelegte Betrag in der Währung maßgebend, in der die Rechnung ausgestellt ist. 

(3) Für die Umrechnung der in Euro ausgedrückten Beträge in die Landeswährungen gilt der Euro-Kurs der jeweiligen 
Landeswährung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober. Die Beträge sind der Europäischen Kommission bis zum 
15. Oktober mitzuteilen; sie gelten ab 1. Januar des folgenden Jahres. Die Europäische Kommission teilt die Beträge den 
betreffenden Ländern mit. 

(4) Ein Land kann den Betrag, der sich aus der Umrechnung eines in Euro ausgedrückten Betrags in seine 
Landeswährung ergibt, nach oben oder nach unten runden. Der gerundete Betrag darf um höchstens 5 v. H. vom 
Ergebnis der Umrechnung abweichen. Ein Land kann den Betrag in seiner Landeswährung, der dem in Euro 
ausgedrückten Betrag entspricht, unverändert beibehalten, sofern sich durch die Umrechnung dieses Betrages zum 
Zeitpunkt der in Absatz 3 vorgesehenen jährlichen Anpassung der Gegenwert in Landeswährung vor dem Abrunden um 
weniger als 15 v. H. erhöht. Der Gegenwert in Landeswährung kann unverändert beibehalten werden, sofern die 
Umrechnung zu einer Verringerung dieses Gegenwerts führen würde. 

(5) Die in Euro ausgedrückten Beträge werden auf Antrag einer Vertragspartei vom Gemischten Ausschuss überprüft. 
Bei dieser Überprüfung prüft der Gemischte Ausschuss, ob es erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser 
Beschränkungen in realen Werten zu erhalten. Zu diesem Zweck kann er beschließen, die in Euro ausgedrückten Beträge 
zu ändern. 

TITEL VI 

METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGEN 

Artikel 29 

Zusammenarbeit der Verwaltungen 

(1) Die Zollbehörden der Vertragsparteien übermitteln einander über die Europäische Kommission Musterabdrücke 
der Stempel, die ihre Zollstellen bei der Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 verwenden, und teilen 
einander die Anschriften der Zollbehörden mit, die für die Prüfung dieser Bescheinigungen und der Ursprungser­
klärungen zuständig sind. 

(2) Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Anhangs zu gewährleisten, leisten die Vertragsparteien einander über 
die zuständigen Zollverwaltungen Amtshilfe bei der Prüfung der Echtheit der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder 
der Ursprungserklärung sowie der Richtigkeit der in diesen Nachweisen enthaltenen Angaben. 
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Artikel 30 

Prüfung der Ursprungsnachweise 

(1) Eine nachträgliche Prüfung der Ursprungsnachweise erfolgt stichprobenweise oder immer dann, wenn die 
Zollbehörden der einführenden Vertragspartei begründete Zweifel an der Echtheit der Papiere, der Ursprungseigenschaft 
der betreffenden Erzeugnisse oder der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Anhangs haben. 

(2) In Fällen nach Absatz 1 senden die Zollbehörden der einführenden Vertragspartei die Warenverkehrsbescheinigung 
EUR.1 und die Rechnung, wenn sie vorgelegt worden ist, die Ursprungserklärung oder eine Abschrift dieser Papiere an 
die Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei zurück, gegebenenfalls unter Angabe der Gründe für das Ersuchen um 
nachträgliche Prüfung. Zur Begründung des Ersuchens um nachträgliche Prüfung übermitteln sie alle Unterlagen und 
teilen alle ihnen bekannten Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in dem Ursprungsnachweis schließen 
lassen. 

(3) Die Prüfung wird von den Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei durchgeführt. Sie sind befugt, zu diesem 
Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der Buchführung des Ausführers oder 
sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuführen. 

(4) Beschließen die Zollbehörden der einführenden Vertragspartei, bis zum Eingang des Ergebnisses der 
nachträglichen Prüfung die Präferenzbehandlung für die betreffenden Erzeugnisse auszusetzen, so bieten sie dem 
Einführer vorbehaltlich der für notwendig erachteten Sicherungsmaßnahmen an, die Erzeugnisse freizugeben. 

(5) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die um die Prüfung ersucht haben, so bald wie möglich 
mitzuteilen. Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen lassen, ob die Nachweise echt sind und ob die 
Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen 
dieses Anhangs erfüllt sind. 

(6) Ist im Falle begründeter Zweifel zehn Monate nach dem Tag des Ersuchens um nachträgliche Prüfung noch keine 
Antwort eingegangen oder enthält die Antwort keine ausreichenden Angaben, um über die Echtheit des betreffenden 
Papiers oder den tatsächlichen Ursprung der Erzeugnisse entscheiden zu können, so lehnen die ersuchenden 
Zollbehörden die Gewährung der Präferenzbehandlung ab, es sei denn, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen. 

Artikel 31 

Streitbeilegung 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Prüfungsverfahren des Artikels 30, die zwischen den Zollbehörden, die um 
eine Prüfung ersucht haben, und den für diese Prüfung zuständigen Zollbehörden entstehen, sind dem Gemischten 
Ausschuss vorzulegen. Streitigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit dem Prüfungsverfahren des Artikels 30, sondern 
mit der Auslegung dieses Anhangs entstehen, sind dem Gemischten Ausschuss vorzulegen. 

Streitigkeiten zwischen dem Einführer und den Zollbehörden der einführenden Vertragspartei sind stets nach dem Recht 
des Einfuhrlandes beizulegen. 

Artikel 32 

Sanktionen 

Sanktionen werden gegen denjenigen verhängt, der ein Schriftstück mit sachlich falschen Angaben anfertigt oder 
anfertigen lässt, um die Präferenzbehandlung für ein Erzeugnis zu erlangen. 

Artikel 33 

Freizonen 

(1) Die Vertragsparteien treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern, dass von einem Ursprungs­
nachweis begleitete Erzeugnisse, die während ihrer Beförderung zeitweilig in einer Freizone auf ihrem Gebiet verbleiben, 
dort ausgetauscht oder anderen als den üblichen auf die Erhaltung ihres Zustands gerichteten Behandlungen unterzogen 
werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 stellen die zuständigen Behörden in Fällen, in denen von einem Ursprungsnachweis 
begleitete Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei in eine Freizone eingeführt und dort einer Behandlung oder 
Bearbeitung unterzogen werden, auf Antrag des Ausführers eine neue Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 aus, wenn die 
Behandlung oder Bearbeitung diesem Anhang entspricht. 
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TITEL VII 

CEUTA UND MELILLA 

Artikel 34 

Anwendung des Anhangs 

(1) Der Begriff „Europäische Union“ schließt Ceuta und Melilla nicht ein. 

(2) Ursprungserzeugnisse Andorras erhalten bei ihrer Einfuhr nach Ceuta und Melilla in jeder Hinsicht die gleiche 
Zollbehandlung wie diejenige, die nach Maßgabe des Protokolls Nr. 2 zur Akte über den Beitritt des Königreichs Spanien 
und der Portugiesischen Republik zu den Europäischen Gemeinschaften für Erzeugnisse mit Ursprung im Zollgebiet der 
Europäischen Union gewährt wird. Andorra gewährt bei der Einfuhr von unter das Abkommen fallenden Erzeugnissen 
mit Ursprung in Ceuta und Melilla die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die für aus der Union eingeführte Ur­
sprungserzeugnisse der Europäischen Union gewährt wird. 

(3) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 2 auf Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas gilt dieser Anhang 
vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen des Artikels 35 sinngemäß. 

Artikel 35 

Besondere Vorschriften 

(1) Vorausgesetzt, dass sie nach Artikel 11 unmittelbar befördert worden sind, gelten  

1. als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas 

a)  Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, 

b)  Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter Verwendung von anderen als den unter Buchstabe a genannten 
Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, dass 

i)  diese Erzeugnisse im Sinne des Artikels 5 in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind, oder 

ii)  dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei sind, sofern sie Be- oder Verarbeitungen 
unterzogen worden sind, die über die in Artikel 6 genannte Behandlung hinausgehen.  

2. als Ursprungserzeugnisse Andorras 

a)  Erzeugnisse, die in Andorra vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b)  Erzeugnisse, die in Andorra unter Verwendung von anderen als den unter Buchstabe a genannten Erzeugnissen 
hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

i)  dass diese Erzeugnisse im Sinne des Artikels 5 in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind, oder 

ii)  dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas oder der Europäischen Union sind, sofern sie 
Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über die in Artikel 6 genannten Be- oder Verarbeitungs­
vorgänge hinausgehen. 

(2) Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet. 

(3) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter ist verpflichtet, in Feld 2 der Warenverkehrsbescheinigung 
EUR.1 oder in die Erklärung auf der Rechnung die Vermerke „Andorra“ und „Ceuta und Melilla“ einzutragen. Bei 
Ursprungserzeugnissen Ceutas und Melillas ist ferner die Ursprungseigenschaft in Feld 4 der Warenverkehrsbe­
scheinigung EUR.1 oder in die Ursprungserklärung einzutragen. 

(4) Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Anwendung dieses Anhangs in Ceuta und Melilla. 
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TITEL VIII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 36 

Änderungen des Anhangs 

Der Gemischte Ausschuss kann beschließen, die Bestimmungen dieses Anhangs zu ändern.  
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ANHANG I 

EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR LISTE IN ANLAGE II 

Anmerkung 1: 

In der Liste sind für alle Erzeugnisse die Bedingungen festgelegt, die zu erfüllen sind, damit diese Erzeugnisse als in 
ausreichendem Maße be- oder verarbeitet im Sinne des Artikels 5 dieses Anhangs angesehen werden können. 

Anmerkung 2: 

2.1.  Die ersten beiden Spalten in dieser Liste beschreiben die gewonnenen oder hergestellten Erzeugnisse. In der ersten 
Spalte steht die Position oder das Kapitel nach dem Harmonisierten System, in der zweiten Spalte die 
Warenbezeichnung, die im Harmonisierten System für diese Position oder dieses Kapitel verwendet wird. Für jede 
Eintragung in den ersten beiden Spalten ist in Spalte 3 oder 4 eine Regel vorgesehen. Steht vor der Eintragung in 
der ersten Spalte ein „ex“, so bedeutet dies, dass die Regel in Spalte 3 oder 4 nur für jenen Teil der Position oder 
des Kapitels gilt, der in Spalte 2 genannt ist. 

2.2.  In Spalte 1 sind in bestimmten Fällen mehrere Positionen zusammengefasst oder Kapitel angeführt; 
dementsprechend ist die zugehörige Warenbezeichnung in Spalte 2 in allgemeiner Form enthalten; die 
entsprechende Regel in Spalte 3 oder 4 bezieht sich dann auf alle Erzeugnisse, die nach dem Harmonisierten 
System in die Positionen des Kapitels oder in eine der Positionen einzureihen sind, die in Spalte 1 
zusammengefasst sind. 

2.3.  Wenn in der Liste verschiedene Regeln angeführt sind, die auf verschiedene Erzeugnisse einer Position 
anzuwenden sind, enthält jede Eintragung die Bezeichnung jenes Teils der Position, auf die sich die entsprechende 
Regel in Spalte 3 oder 4 bezieht. 

2.4.  Ist zu einer Eintragung in den ersten beiden Spalten sowohl in Spalte 3 als auch in Spalte 4 eine Ursprungsregel 
angeführt, so kann der Ausführer zwischen der Regel in Spalte 3 und der Regel in Spalte 4 wählen. Ist in Spalte 4 
keine Ursprungsregel angeführt, so ist die Regel in Spalte 3 anzuwenden. 

Anmerkung 3 

3.1.  Die Bestimmungen des Artikels 5 dieses Anhangs für Erzeugnisse, welche die Ursprungseigenschaft erworben 
haben und bei der Herstellung anderer Erzeugnisse verwendet werden, gelten ohne Rücksicht darauf, ob diese 
Ursprungseigenschaft in dem Unternehmen erworben wurde, in dem diese Erzeugnisse verwendet werden, oder in 
einem anderen Unternehmen in einer Vertragspartei. 

3.2.  Die Regel in der Liste legt das Mindestmaß der erforderlichen Be- oder Verarbeitungen fest, ein darüber 
hinausgehender Herstellungsvorgang verleiht gleichfalls die Ursprungseigenschaft; umgekehrt verleiht ein weniger 
weit gehender Herstellungsvorgang nicht die Ursprungseigenschaft. Wenn daher eine Regel vorsieht, dass 
Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft einer bestimmten Verarbeitungsstufe verwendet werden kann, ist auch die 
Verwendung von Vormaterial dieser Art auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe zulässig, nicht aber die 
Verwendung von solchem Vormaterial auf einer höheren Verarbeitungsstufe. 

3.3.  Besagt eine Regel, dass „Vormaterialien jeder Position“ verwendet werden können, so können unbeschadet der 
Anmerkung 3.2 Vormaterialien jeder Position (auch die der hergestellten Ware) verwendet werden, wenn die 
besonderen Beschränkungen beachtet werden, die die Regel gegebenenfalls enthält. 

Jedoch bedeutet der Ausdruck „Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, einschließlich aus anderen 
Vormaterialien der Position“ oder „Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, einschließlich aus anderen 
Vormaterialien derselben Position wie der hergestellten Ware“, dass Vormaterialien jeder Position verwendet 
werden können, mit Ausnahme derjenigen mit derselben Warenbeschreibung wie die, die sich aus Spalte 2 ergibt. 

3.4.  Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus mehr als einem Vormaterial hergestellt werden kann, 
bedeutet dies, dass eines oder mehrere dieser Vormaterialien verwendet werden können. Es müssen aber nicht alle 
verwendet werden. 

3.5.  Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus einem bestimmten Vormaterial hergestellt werden 
muss, so schließt diese Bedingung selbstverständlich die Verwendung anderer Vormaterialien nicht aus, die ihrer 
Natur nach nicht unter diese Regel fallen können. 

Beispiel: 

Die Regel für zubereitete Lebensmittel der Position 19.04 schließt die Verwendung von Getreide und seinen 
Folgeprodukten ausdrücklich aus, verhindert aber nicht die Verwendung von Salzen, Chemikalien und anderen Zusätzen, 
die nicht aus Getreide hergestellt werden. 
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Dies gilt jedoch nicht für Erzeugnisse, die zwar nicht aus einem bestimmten in der Liste aufgeführten Vormaterial 
hergestellt werden können, wohl aber aus einem gleichartigen Vormaterial auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe. 

3.6.  Sind in einer Regel in dieser Liste als Höchstwert für die zulässigen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
zwei Vomhundertsätze vorgesehen, so dürfen diese nicht zusammengezählt werden. Der Gesamtwert aller 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft darf den höchsten der vorgesehenen Vomhundertsätze niemals 
überschreiten. Darüber hinaus dürfen die einzelnen Prozentsätze bezüglich der jeweiligen Vormaterialien, für die 
sie vorgesehen sind, nicht überschritten werden.  
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ANHANG II 

LISTE DER BE- ODER VERARBEITUNGEN, DIE AN VORMATERIALIEN OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT 
VORGENOMMEN WERDEN MÜSSEN, UM DEN HERGESTELLTEN ERZEUGNISSEN DIE URSPRUNGS- 

EIGENSCHAFT ZU VERLEIHEN 

HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigen­
schaft, die Ursprung verleihen 

(1) (2) (3) oder (4) 

Kapitel 1 Lebende Tiere Alle Tiere des Kapitels 1 müssen vollständig 
gewonnen oder hergestellt sein  

Kapitel 2 Fleisch und genießbare Schlachtnebener­
zeugnisse 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien der Kapitel 1 und 2 vollständig ge­
wonnen oder hergestellt sind  

Kapitel 3 Fische und Krebstiere, Weichtiere und an­
dere wirbellose Wassertiere 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 3 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind  

ex Kapitel 4 Milch und Milcherzeugnis-se; Vogeleier; na­
türlicher Honig; genießbare Waren tierischen 
Ursprungs, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen; ausgenommen: 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 4 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind  

0403 Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, 
Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder 
gesäuerte Milch (einschließ-lich Rahm), auch 
eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zu­
satz von Zucker, anderen Süßmitteln, Früch­
ten, Nüssen oder Kakao 

Herstellen, bei dem 

— alle verwendeten Vormaterialien des Kapi­
tels 4 vollständig gewonnen oder herge­
stellt sind und 

— alle verwendeten Fruchtsäfte (ausgenom­
men Ananas-, Limonen-, Limetten- und 
Pampelmusensäfte) der Position 2009 Ur­
sprungswaren sind und 

— der Wert aller verwendeten Vormateria­
lien des Kapitels 17 30 v. H. des Ab- 
Werk-Preises der hergestellten Ware nicht 
überschreitet  

ex Kapitel 5 Andere Waren tierischen Ursprungs, ander­
weit weder genannt noch inbegriffen; ausge­
nommen: 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 5 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind  

ex 0502 Borsten von Hausschweinen oder Wild­
schweinen, zubereitet 

Reinigen, Desinfizieren, Sortieren und Gleich­
richten von Borsten  

Kapitel 6 Lebende Pflanzen und Waren des Blumen­
handels 

Herstellen, bei dem 

— alle verwendeten Vormaterialien des Kapi­
tels 6 vollständig gewonnen oder herge­
stellt sind und 

— der Wert aller verwen-deten Vormateria­
lien 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der her­
gestellten Ware nicht überschreitet  

Kapitel 7 Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, 
die zu Ernährungszwecken verwendet wer­
den 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 7 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind  
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigen­
schaft, die Ursprung verleihen 

(1) (2) (3) oder (4) 

Kapitel 8 Genießbare Früchte und Nüsse; Schalen von 
Zitrusfrüchten oder von Melonen 

Herstellen, bei dem 

— alle verwendeten Früchte vollständig ge­
wonnen oder hergestellt sind und 

— der Wert aller verwendeten Vormateria­
lien des Kapitels 17 30 v. H. des Ab- 
Werk-Preises der hergestellten Ware nicht 
überschreitet  

ex Kapitel 9 Kaffee, Tee, Mate und Gewürze; ausgenom­
men: 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 9 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind  

0901 Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; 
Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; Kaffee­
mittel mit beliebigem Kaffeegehalt 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position  

0902 Tee, auch aromatisiert Herstellen aus Vormaterialien jeder Position  

ex 0910 Gewürzmischungen Herstellen aus Vormaterialien jeder Position  

Kapitel 10 Getreide Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 10 vollständig gewon­
nen oder hergestellt sind  

ex Kapitel 11 Müllereierzeugnisse; Malz; Stärke; Inulin; 
Kleber von Weizen; ausgenommen: 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Ge­
treide, Gemüse, Wurzeln und Knollen der Po­
sition 0714 oder Früchte vollständig gewon­
nen oder hergestellt sind  

ex 1106 Mehl, Grieß und Pulver von getrockneten 
ausgelösten Hülsenfrüchten der Posi­
tion 0713 

Trocknen und Mahlen von Hülsenfrüchten 
der Position 0708  

Kapitel 12 Ölsamen und ölhaltige Früchte; verschiedene 
Samen und Früchte; Pflanzen zum Gewerbe- 
oder Heilgebrauch; Stroh und Futter 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 12 vollständig gewon­
nen oder hergestellt sind  

1301 Schellack; natürliche Gum-men, Harze, 
Gummiharze und Oleoresine (z. B. Balsame) 

Herstellen, bei dem der Wert aller verwende­
ten Vormaterialien der Position 1301 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises der hergestell­
ten Ware nicht überschreitet  

1302 Pflanzensäfte und Pflanzen-auszüge; Pektin­
stoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und 
andere Schleime und Verdickungsstoffe von 
Pflanzen, auch modifiziert:   

—  Schleime und Verdickungsstoffe von 
Pflanzen, modifiziert 

Herstellen aus nicht modifizierten Schleimen 
und Verdickungsstoffen 

—  andere Herstellen, bei dem der Wert aller verwende­
ten Vormaterialien 50 v. H. des Ab-Werk- 
Preises der hergestellten Ware nicht über­
schreitet 
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigen­
schaft, die Ursprung verleihen 

(1) (2) (3) oder (4) 

Kapitel 14 Flechtstoffe und andere Waren pflanzlichen 
Ursprungs, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 14 vollständig gewon­
nen oder hergestellt sind  

ex Kapitel 15 Tierische und pflanzliche Fette und Öle; Er­
zeugnisse ihrer Spaltung; genießbare verar­
beitete Fette; Wachse tierischen und pflanzli­
chen Ursprungs; ausge-nommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware  

1501 Schweinefett (einschließlich Schweine­
schmalz) und Geflügelfett, ausgenommen 
solches der Position 0209 oder 1503:   

—  Knochenfett und Abfallfett Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien der Posi­
tion 0203, 0206 oder 0207 oder aus Kno­
chen der Position 0506 

—  andere Herstellen aus Fleisch oder genieß-baren 
Schlachtnebenerzeugnissen von Schweinen 
der Position 0203 oder 0206 oder aus 
Fleisch oder genießbaren Schlachtnebener­
zeug-nissen von Hausgeflügel der Posi­
tion 0207 

1502 Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, aus­
genommen solches der Position 1503:   

—  Knochenfett und Abfallfett Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien der Posi­
tion 0201, 0202, 0204 oder 0206 oder aus 
Knochen der Position 0506 

—  andere Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 2 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

1504 Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von 
Fischen oder Meeressäugetieren, auch raffi­
niert, jedoch nicht chemisch modifiziert:   

—  feste Fraktionen Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
einschließlich anderer Vormaterialien der Po­
sition 1504 

—  andere Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien der Kapitel 2 und 3 vollständig ge­
wonnen oder hergestellt sind 

ex 1505 Lanolin, raffiniert Herstellen aus Wollfett der Position 1505  

1506 Andere tierische Fette und Öle sowie deren 
Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht che­
misch modifiziert   

—  feste Fraktionen Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
einschließlich anderer Vormaterialien der Po­
sition 1506 

—  andere Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 2 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 
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1507 bis 
1515 

Pflanzliche Öle und ihre Fraktionen:   

— Sojaöl, Erdnussöl, Palmöl, Kokosöl (Kop­
raöl), Palmkernöl und Babassuöl, Tungöl 
(Holzöl), Oiticicaöl, Myrtenwachs, Japan­
wachs, Fraktionen von Jojobaöl und Öle 
zu technischen oder industriellen Zwe­
cken, ausgenommen zum Herstellen von 
Lebensmitteln 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware 

— feste Fraktionen, ausgenommen von Jo­
jobaöl 

Herstellen aus anderen Vormaterialien der Po­
sitionen 1507 bis 1515 

—  andere Herstellen, bei dem alle verwen-deten pflanz­
lichen Vormaterialien vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

1516 Tierische und pflanzliche Fette und Öle so­
wie deren Fraktionen, ganz oder teilweise 
hydriert, umgeestert, wiederverestert oder 
elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht wei­
terverarbeitet 

Herstellen, bei dem 

— alle verwendeten Vor-materialien des Ka­
pitels 2 voll-ständig gewonnen oder her­
gestellt sind und 

— alle verwendeten pflanz-lichen Vormate­
rialien vollständig gewonnen oder herge­
stellt sind. Jedoch können Vormaterialien 
der Positionen 1507, 1508, 1511 und 
1513 verwendet werden.  

1517 Margarine; genießbare Mischungen und Zu­
bereitungen von tierischen oder pflanzlichen 
Fetten und Ölen sowie von Fraktionen ver­
schiedener Fette und Öle dieses Kapitels, 
ausgenommen genießbare Fette und Öle so­
wie deren Fraktionen der Position 1516 

Herstellen, bei dem 

— alle verwendeten Vormaterialien der Kapi­
tel 2 und 4 vollständig gewonnen oder 
hergestellt sein müssen und 

— alle verwendeten pflanzlichen Vormate­
rialien vollständig gewonnen oder herge­
stellt sind. Jedoch können Vormaterialien 
der Positionen 1507, 1508, 1511 und 
1513 verwendet werden.  

Kapitel 16 Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder von 
Krebstieren, Weichtieren und anderen wir­
bellosen Wassertieren 

Herstellen: 

—  aus Tieren des Kapitels 1 und/oder 

—  bei dem alle verwendeten Vormaterialien 
des Kapitels 3 vollständig gewonnen oder 
hergestellt sind  

ex Kapitel 17 Zucker und Zuckerwaren; ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware  

ex 1701 Rohr- und Rübenzucker und chemisch reine 
Saccharose, fest, mit Zusatz von Aroma- 
oder Farbstoffen 

Herstellen, bei dem der Wert aller verwende­
ten Vormaterialien des Kapitels 17 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet  
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(1) (2) (3) oder (4) 

1702 Andere Zucker, einschließlich chemisch 
reine Lactose, Maltose, Glucose und Fruc­
tose, fest; Zuckersirupe, ohne Zusatz von 
Aroma- oder Farbstoffen; Invertzucker­
creme, auch mit natürlichem Honig ver­
mischt; Zucker und Melassen, karamellisiert:   

—  chemische reine Maltose und Fructose Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
einschließlich anderer Vormaterialien der Po­
sition 1702 

—  andere Zucker, fest, mit Zusatz von 
Aroma- oder Farbstoffen 

Herstellen, bei dem der Wert aller verwende­
ten Vormaterialien des Kapitels 17 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet 

—  andere Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien Ursprungswaren sind 

ex 1703 Melassen aus der Gewinnung oder Raffina­
tion von Zucker, mit Zusatz von Aroma- 
oder Farbstoffen 

Herstellen, bei dem der Wert aller verwende­
ten Vormaterialien des Kapitels 17 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet  

1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließ­
lich weiße Schokolade) 

Herstellen: 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware und 

— bei dem der Wert aller verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17 30 v. H. des 
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet  

Kapitel 18 Kakao und Zubereitungen aus Kakao Herstellen: 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware und 

— bei dem der Wert aller verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17 30 v. H. des 
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet  

1901 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus 
Mehl, Grobgrieß, Feingrieß, Stärke oder 
Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit 
einem Gehalt an Kakao, berechnet als voll­
ständig entfetteter Kakao, von weniger als 
40 GHT, anderweit weder genannt noch in­
begriffen; Lebensmittelzubereitungen aus 
Waren der Positionen 0401 bis 0404, ohne 
Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an 
Kakao, berechnet als vollständig entfetteter 
Kakao, von weniger als 5 GHT, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen:   

—  Malzextrakt Herstellen aus Getreide des Kapitels 10 

—  andere Herstellen: 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware und 

— bei dem der Wert aller verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17 30 v. H. des 
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet 
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1902 Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit 
Fleisch oder anderen Stoffen) oder in ande­
rer Weise zubereitet, z. B. Spaghetti, Makka­
roni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli, 
Cannelloni; Couscous, auch zubereitet:   

— 20 GHT oder weniger Fleisch, Schlacht­
nebenerzeugnisse, Fische, Krebstiere oder 
andere wirbellose Wassertiere enthaltend 

Herstellen, bei dem alles verwendete Getreide 
und seine Folgeprodukte (ausgenommen 
Hartweizen und seine Folgeprodukte) voll­
ständig gewonnen oder hergestellt sind 

— mehr als 20 GHT Fleisch, Schlachtne­
benerzeugnisse, Fische, Krebstiere oder 
andere wirbellose Wassertiere enthaltend 

Herstellen, bei dem 

— alles verwendete Getreide und seine Fol­
geprodukte (ausgenommen Hartweizen 
und seine Folgeprodukte) vollständig ge­
wonnen oder hergestellt sind und 

— alle verwendeten Vormaterialien der Kapi­
tel 2 und 3 vollständig gewonnen oder 
hergestellt sind 

1903 Tapiokasago und Sago aus anderen Stärken, 
in Form von Flocken, Graupen, Perlen, Krü­
meln und dergleichen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Kartoffelstärke der Posi­
tion 1108  

1904 Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten 
von Getreide oder Getreideerzeugnissen her­
gestellt (z. B. Corn Flakes); Getreide (ausge­
nommen Mais) in Form von Körnern oder 
Flocken oder anders bearbeiteten Körnern, 
ausgenommen Mehl, Grütze und Grieß, vor­
gekocht oder in anderer Weise zubereitet, 
anderweit weder genannt noch inbegriffen, 

Herstellen: 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien der Posi­
tion 1806, 

—  bei dem das gesamte verwendete Getreide 
und Mehl (ausgenommen Hartweizen 
und Mais der Sorte „Zea Indurata“ sowie 
ihre Folgeprodukte) vollständig gewonnen 
oder hergestellt ist und 

— bei dem der Wert aller verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17 30 v. H. des 
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet  

1905 Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere 
Oblatenkapseln von der für Arzneiwaren 
verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete 
Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnli­
che Waren 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien des Kapi­
tels 11  

ex Kapitel 20 Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüs­
sen oder anderen Pflanzenteilen; ausgenom­
men: 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Früchte, 
Nüsse und Gemüse vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind  

ex 2001 Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnliche 
genießbare Pflanzenteile, mit einem Stärke­
gehalt von 5 GHT oder mehr, mit Essig oder 
Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware  
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ex 2004 
und 
ex 2005 

Kartoffeln, in Form von Mehl, Grieß oder 
Flocken, anders als mit Essig oder Essigsäure 
zubereitet oder haltbar gemacht 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware  

2006 Gemüse, Früchte, Nüsse, Fruchtschalen und 
andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar ge­
macht (durchtränkt und abgetropft, glasiert 
oder kandiert) 

Herstellen, bei dem der Wert aller verwende­
ten Vormaterialien des Kapitels 17 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet  

2007 Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, 
Fruchtmuse und Fruchtpasten, durch Ko­
chen hergestellt, auch mit Zusatz von Zu­
cker oder anderen Süßmitteln 

Herstellen 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware und 

— bei dem der Wert aller verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17 30 v. H. des 
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet  

ex 2008 —  Schalenfrüchte, ohne Zusatz von Zucker 
oder Alkohol 

Herstellen, bei dem der Wert aller verwende­
ten Schalenfrüchte und Ölsamen mit Ur­
sprungseigenschaft der Positionen 0801, 
0802 und 1202 bis 1207 60 v. H. des Ab- 
Werk-Preises der hergestellten Ware über­
schreitet  

—  Erdnussbutter; Mischungen auf der 
Grundlage von Getreide; Palmherzen; 
Mais 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware 

— andere, ausgenommen Früchte (ein­
schließlich Schalenfrüchte), in anderer 
Weise als in Wasser oder Dampf ge­
kocht, ohne Zusatz von Zucker, gefroren 

Herstellen: 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware und 

— bei dem der Wert aller verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17 30 v. H. des 
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet 

2009 Fruchtsäfte (einschließlich Traubenmost) und 
Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz 
von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker 
oder anderen Süßmitteln 

Herstellen: 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware und 

— bei dem der Wert aller verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17 30 v. H. des 
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet  

ex Kapitel 21 Verschiedene Lebensmittelzubereitungen; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware  

2101 Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaf­
fee, Tee oder Mate und Zubereitungen auf 
der Grundlage dieser Waren oder auf der 
Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate; gerös­
tete Zichorien und andere geröstete Kaffee­
mittel sowie Auszüge, Essenzen und Kon­
zentrate hieraus 

Herstellen: 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware und 

— bei dem alle verwendeten Zichorien voll­
ständig gewonnen oder hergestellt sind  
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2103 Zubereitungen zum Herstellen von Würzso­
ßen und zubereitete Würzsoßen; zusammen­
gesetzte Würzmittel; Senfmehl, auch zube­
reitet, und Senf: Senfmehl, auch zubereitet, 
und Senf   

—  Zubereitungen zum Herstellen von 
Würzsoßen und zubereitete Würzsoßen; 
zusammengesetzte Würzmittel 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware. Jedoch 
kann Senfmehl, auch zubereitet, oder Senf 
verwendet werden. 

—  Senfmehl, auch zubereitet, und Senf Herstellen aus Vormaterialien jeder Position 

ex 2104 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen 
oder Brühen; Suppen und Brühen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus zubereiteten oder haltbar 
gemachten Gemüse der Positionen 2002 bis 
2005  

2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

Herstellen 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware und 

— bei dem der Wert aller verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17 30 v. H. des 
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet  

ex Kapitel 22 Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten und 
Essig; ausgenommen: 

Herstellen 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware und 

—  bei dem alle verwendeten Weintrauben 
und ihre Folgeprodukte vollständig ge­
wonnen oder hergestellt sein müssen  

2202 Wasser, einschließlich Mineralwasser und 
kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von 
Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromas­
toffen, und andere nichtalkoholhaltige Ge­
tränke, ausgenommen Frucht- und Gemüse­
säfte der Position 2009 

Herstellen 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware und 

— bei dem der Wert aller verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17 30 v. H. des 
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet 

—  bei dem alle verwendeten Fruchtsäfte 
(ausgenommen Ananas-, Limonen-, Li­
metten- und Pampelmusensäfte) Ur­
sprungswaren sind  

2207 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 
80 % vol oder mehr, unvergällt; Ethylalko­
hol und Branntwein mit beliebigem Alko­
holgehalt, vergällt 

Herstellen 

—  aus Vormaterialien aus jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien der Po­
sition 2207 oder 2208, und 

—  bei dem alle verwendeten Weintrauben 
und ihre Folgeprodukte vollständig ge­
wonnen oder hergestellt sind oder bei 
dem, wenn alle anderen verwendeten 
Vormaterialien Ursprungswaren sind, Ar­
rak bis zu einem Anteil von 5 % vol ver­
wendet werden darf  
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2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 
weniger als 80 % vol, unvergällt; Brannt­
wein, Likör und andere alkoholhaltige Ge­
tränke 

Herstellen 

— aus Vormaterialien jeder Position, ausge­
nommen aus Vormaterialien der Posi­
tion 2207 oder 2208, und 

—  bei dem alle verwendeten Weintrauben 
und ihre Folgeprodukte vollständig ge­
wonnen oder hergestellt sind oder bei 
dem, wenn alle anderen verwendeten 
Vormaterialien Ursprungswaren sind, Ar­
rak bis zu einem Anteil von 5 % vol ver­
wendet werden darf  

ex Kapitel 23 Rückstände und Abfälle der Lebensmittelin­
dustrie; zubereitetes Futter; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien derselben 
Position wie die hergestellte Ware  

ex 2301 Mehl von Walen; Mehl und Pellets von Fi­
schen oder von Krebstieren, von Weichtie­
ren oder anderen wirbellosen Wassertieren, 
ungenießbar 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien der Kapitel 2 und 3 vollständig ge­
wonnen oder hergestellt sind  

ex 2303 Rückstände aus der Maisstärkegewinnung 
(ausgenommen eingedicktes Maisquellwas­
ser) mit einem auf die Trockenmasse bezo­
genen Proteingehalt von mehr als 40 GHT 

Herstellen, bei dem aller verwendete Mais 
vollständig gewonnen oder hergestellt ist  

ex 2306 Olivenölkuchen und andere Rückstände aus 
der Gewinnung von Olivenöl, mit einem Ge­
halt an Olivenöl von mehr als 3 GHT 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Oliven 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind  

2309 Zubereitungen von der zur Fütterung ver­
wendeten Art 

Herstellen, bei dem 

— alles verwendete Getreide, aller verwen­
dete Zucker, alle verwendeten Melassen, 
alles verwendete Fleisch und alle verwen­
dete Milch Ursprungswaren sind und 

— alle verwendeten Vormaterialien des Kapi­
tels 3 vollständig gewonnen oder herge­
stellt sind  

ex Kapitel 24 Tabak und verarbeitete Tabakersatzstoffe; 
ausgenommen: 

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vorma­
terialien des Kapitels 24 vollständig gewon­
nen oder hergestellt sind  

2402 Zigarren (einschließlich Stumpen), Zigarillos 
und Zigaretten, aus Tabak oder Tabakersatz­
stoffen 

Herstellen, bei dem mindestens 70 GHT des 
verwendeten unverarbeiteten Tabaks oder der 
verwendeten Tabakabfälle der Position 2401 
Ursprungswaren sind  

ex 2403 Rauchtabak Herstellen, bei dem mindestens 70 GHT des 
verwendeten unverarbeiteten Tabaks oder der 
verwendeten Tabakabfälle der Position 2401 
Ursprungswaren sind    
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ANHANG III 

MUSTER DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR.1 UND EINES ANTRAGS AUF AUSSTELLUNG 
EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR.1 

Druckanweisungen 

1.  Jede Bescheinigung hat das Format 210 × 297 mm, wobei die Länge höchstens 5 mm weniger und 8 mm mehr 
betragen darf. Es ist weißes, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 25 g 
zu verwenden. Dieses ist mit einem grünen guillochierten Überdruck zu versehen, auf dem jede mechanisch oder 
chemisch vorgenommene Fälschung sichtbar wird. 

2.  Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien können sich den Druck der Bescheinigungen vorbehalten oder ihn 
Druckereien überlassen, die sie hierzu ermächtigt haben. Im letzteren Fall muss in jeder Bescheinigung auf diese 
Ermächtigung hingewiesen werden. Jede Bescheinigung muss den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der 
Druckerei enthalten. Sie trägt ferner zur Kennzeichnung eine Seriennummer, die auch aufgedruckt sein kann. 
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ANMERKUNGEN 

1.  Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen. Etwaige Änderungen sind so 
vorzunehmen, dass die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen 
hinzugefügt werden. Jede so vorgenommene Änderung muss von demjenigen, der die Bescheinigung ausgefüllt hat, 
gebilligt und von der Zollbehörde des ausstellenden Staates oder Gebiets bestätigt werden. 

2.  Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenposten dürfen keine Zwischenräume 
bestehen, jedem Warenposten muss eine laufende Nummer vorangehen. Unmittelbar unter dem letzten 
Warenposten ist ein waagerechter Schlussstrich zu ziehen. Leerfelder sind durch Streichungen unbrauchbar zu 
machen. 

3.  Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich 
ist.  
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ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS/EXPORTEURS 

Der Unterzeichner, Ausführer/Exporteur der auf der Vorderseite beschriebenen Waren, 

ERKLÄRT,  dass diese Waren die Voraussetzungen erfüllen, um die beigefügte Bescheinigung zu erlangen; 

BESCHREIBT  den Sachverhalt, aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, wie 
folgt: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

LEGT  die folgenden Nachweise vor (1): 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VERPFLICHTET SICH,  auf Verlangen der zuständigen Behörden alle zusätzlichen Nachweise zu erbringen, die für die 
Ausstellung der beigefügten Bescheinigung erforderlich sind, und gegebenenfalls jede Kontrolle 
seiner Buchführung und der Herstellungsbedingungen für die oben genannten Waren zu dulden; 

BEANTRAGT  die Ausstellung der beigefügten Bescheinigung für diese Waren. 

Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Unterschrift)   
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Herstellung verwendeten Erzeugnisse oder die in unverändertem Zustand wieder ausgeführten Waren. 
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ANHANG IV 

WORTLAUT DER URSPRUNGSERKLÄRUNG 

Die Ursprungserklärung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten auszufertigen. Die 
Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 

Bulgarische Fassung 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където 
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). 

Spanische Fassung 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). 

Tschechische Fassung 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají 
tyto výrobky preferenční původ v … (2). 

Dänische Fassung 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). 

Deutsche Fassung 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. 

Estnische Fassung 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. 

Griechische Fassung 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). 

Englische Fassung 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. 

Französische Fassung 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf 
indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). 

Kroatische Fassung 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije 
izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla. 
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Italienische Fassung 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). 

Lettische Fassung 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). 

Litauische Fassung 

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip 
nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai. 

Ungarische Fassung 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés 
hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak. 

Maltesische Fassung 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). 

Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). 

Polnische Fassung 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie 
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. 

Portugiesische Fassung 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), 
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). 

Rumänische Fassung 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în 
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2). 

Slowenische Fassung 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače 
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. 

Slowakische Fassung 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají 
tyto výrobky preferenční původ v … (2). 
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Finnische Fassung 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole 
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). 

Schwedische Fassung 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). 

Katalanische Fassung 

L'exportador dels productes determinats en el present document (Autorització duanera no … (1)) declara que, llevat que 
s'indiqui el contrari, aquests productes tenen l'origen preferencial … (2) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

(Ort und Datum) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unterzeichners in Druckschrift)  

(1) Wird die Ursprungserklärung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des 
ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Ursprungserklärung nicht von einem ermächtigten 
Ausführer ausgefertigt, so können die Wörter in Klammern weggelassen bzw. der Raum leer gelassen werden. 

(2) Der Ursprung der Waren muss angegeben werden. Betrifft die Ursprungserklärung ganz oder teilweise Erzeugnisse 
mit Ursprung in Ceuta und Melilla, so bringt der Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an. 

(3) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind. 
(4) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.   
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU DER REPUBLIK SAN MARINO 

(1)  Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Andorra als Ursprungserzeugnisse der 
Europäischen Union im Sinne des Abkommens anerkannt. 

(2)  Der Anhang betreffend die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und 
über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen gilt sinngemäß für die Bestimmung der Ursprungsei­
genschaft der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse.  
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2302/2001 DES RATES
vom 15. November 2001

mit den Durchführungsvorschriften zu Artikel 12 Absatz 2 des Abkommens in Form eines
Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133,

auf Vorschlag der Kommission,

gestützt auf das Abkommen in Form eines Briefwechsels
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem
Fürstentum Andorra (1), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 12 Absatz 2 des genannten Abkommens
gilt für die Waren der Positionen 24 02 und 24 03 des
Harmonisierten Systems, die in der Gemeinschaft aus
unverarbeitetem Tabak hergestellt werden, der die
Voraussetzungen des Artikels 3 Absatz 1 des Abkom-
mens erfüllt, bei der Einfuhr in das Fürstentum Andorra
ein Präferenzzollsatz, der 60 % des Zollsatzes entspricht,
der im Fürstentum Andorra gegenüber dritten Ländern
auf die gleichen Waren angewandt wird.

(2) Im Interesse einer einheitlichen Auslegung und Anwen-
dung des Artikels 12 Absatz 2 sollten Durchführungs-
vorschriften zu diesem Artikel festgelegt werden –

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

Für die in Artikel 12 Absatz 2 des Abkommens in Form eines
Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und dem Fürstentum Andorra (im Folgenden
„Abkommen“ genannt) aufgeführten Waren wird der Präferenz-
zollsatz bei der Einfuhr in das Fürstentum Andorra auf Vorlage
der Bescheinigung gemäß Anhang gewährt.

Artikel 2

Allgemeine Voraussetzungen für die Ausstellung der
Bescheinigung

(1) Die Bescheinigung wird von den Zollbehörden des
Ausfuhrstaats auf Antrag des Ausführers oder des in seinem

Namen handelnden bevollmächtigten Vertreters ausgestellt. Zu
diesem Zweck füllt der Ausführer oder sein bevollmächtigter
Vertreter die Bescheinigung, deren Muster im Anhang abge-
druckt ist, in einer der Sprachen des Abkommens aus.

(2) Die Zollbehörden eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft
stellen eine Bescheinigung aus, wenn die Waren der Positionen
24 02 und 24 03 des HS in der Gemeinschaft aus unverarbei-
tetem Tabak hergestellt worden sind, der sich in der Gemein-
schaft im zollrechtlich freien Warenverkehr befand.

(3) Die die Bescheinigung ausstellenden Zollbehörden
treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Erfüllung der
Voraussetzungen zu prüfen. Sie sind berechtigt, zu diesem
Zweck die Vorlage von Nachweisen zu verlangen und alle von
ihnen für zweckdienlich erachteten Kontrollen durchzuführen.
Die Zollbehörden stellen außerdem sicher, dass der Vordruck
ordnungsgemäß ausgefüllt wurde.

(4) Der Ausführer, der die Ausstellung einer Bescheinigung
beantragt, muss auf Verlangen der Zollbehörden des Ausfuhr-
staats, in dem die Bescheinigung ausgestellt wird, jederzeit alle
zweckdienlichen Unterlagen vorlegen können, um die Bearbei-
tung und den Gemeinschaftsstatus gemäß Artikel 12 Absatz 2
des Abkommens nachzuweisen.

(5) Die Bescheinigung wird von den Zollbehörden ausge-
stellt und zur Verfügung des Ausführers gehalten, sobald die
Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder sichergestellt ist. Die ausstel-
lende Behörde behält eine Kopie der Bescheinigung.

(6) Die ausstellenden Zollbehörden teilen jeder Bescheini-
gung eine Nummer zu. Die Kopie trägt die gleiche Nummer
wie das entsprechende Original.

Artikel 3

Verbot von Zollrückerstattungen oder Zollbefreiungen

(1) Für den im zollrechtlich freien Verkehr befindlichen,
unverarbeiteten Tabak, der zur Herstellung der Verarbeitungs-
erzeugnisse verwendet wird, für die eine Bescheinigung gemäß
Artikel 2 ausgestellt oder ausgefertigt wird, darf in der Gemein-
schaft keinerlei Zollrückerstattung oder Zollbefreiung gewährt
werden.

(1) ABl. L 374 vom 31.12.1990, S. 14. Geändert durch die Beitrittsakte
von 1994.
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(2) Der Ausführer der Waren, für die die Bescheinigung gilt,
hat auf Verlangen der betroffenen Zollbehörden der Gemein-
schaft jederzeit alle zweckdienlichen Nachweise dafür vorzu-
legen, dass für den bei der Herstellung dieser Waren verwen-
deten unverarbeiteten Tabak keine Zollrückvergütung gewährt
worden ist und sämtliche für diesen Tabak geltenden Zölle oder
Abgaben gleicher Wirkung tatsächlich entrichtet worden sind.

Artikel 4

Nachträgliche Ausstellung

(1) Abweichend von Artikel 2 Absatz 5 kann die Bescheini-
gung ausnahmsweise binnen drei Monaten nach dem Tag der
Ausfuhr der Waren, auf die sie sich bezieht, ausgestellt werden.

(2) In Fällen nach Absatz 1 gibt der Ausführer in seinem
Antrag Ort und Tag der Ausfuhr der Waren, auf die sich sein
Antrag bezieht, sowie die Gründe für diesen Antrag an.

(3) In Feld 8 der nachträglich ausgestellten Bescheinigung
wird einer der folgenden Vermerke eingetragen:

EXPEDIDO A POSTERIORI, UDSTEDT EFTERFØLGENDE, NACH-
TRÄGLICH AUSGESTELLT, ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ISSUED
RETROACTIVELY, DELIVRÉ A POSTERIORI, RILASCIATO A POSTE-
RIORI, ACHTERAF AFGEGEVEN, EMITIDO A POSTERIORI, ANNETTU
JÄLKIKÄTEEN, UTFÄRDAT I EFTERHAND, EMES A POSTERIORI..

Artikel 5

Ausstellung eines Duplikats

(1) Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung der Bescheini-
gung kann der Ausführer bei der Zollbehörde, die die
Bescheinigung ausgestellt hat, ein Duplikat beantragen, das
anhand der in ihrem Besitz befindlichen Ausfuhrpapiere ausge-
stellt wird.

(2) In Feld 8 des Duplikats der Bescheinigung wird einer der
folgenden Vermerke eingetragen:

DUPLICADO, DUPLIKAT, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DUPLICATE, DUPLICATA,
DUPLICATO, DUPLICAAT, SEGUNDA VIA, KAKSOISKAPPALE,
DUPLICAT.

(3) Das Duplikat gilt ab dem Tag der Ausstellung der
ursprünglichen Bescheinigung, der auf dem Duplikat anzu-
geben ist.

Artikel 6

Geltungsdauer der Bescheinigung

(1) Die Bescheinigung ist ab dem Tag der Ausstellung in
dem Ausfuhrland vier Monate lang gültig und wird den Zollbe-
hörden des Einfuhrlandes innerhalb dieser Frist vorgelegt.

(2) Die Bescheinigungen, die den Zollbehörden des Fürsten-
tums Andorra nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist
vorgelegt werden, können zur Gewährung der in Artikel 12
Absatz 2 des Abkommens vorgesehenen Präferenzbehandlung
angenommen werden, wenn die Frist aufgrund außergewöhnli-
cher Umstände nicht eingehalten werden konnte oder wenn die
Ware den genannten Zollbehörden vor Ablauf dieser Frist
gestellt wurden.

Artikel 7

Vorlage der Bescheinigung

(1) Der Antrag auf Anwendung des Präferenzzollsatzes wird
vom Einführer zum Zeitpunkt des Entstehens der Zollschuld
gestellt.

(2) Die Bescheinigungen werden den Zollbehörden des
Fürstentums Andorra zusammen mit der Zollanmeldung, die
zum Entstehen der Zollschuld führt, vorgelegt. Die Zollbe-
hörden können die Übersetzung einer Bescheinigung verlangen.

Artikel 8

Nachweise

Bei den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Nachweise dafür, dass
die Waren, für die die Bescheinigung ausgestellt wurde, in den
Genuss des Präferenzzollsatzes gemäß Artikel 12 Absatz 2 des
Abkommens kommen können und die übrigen Vorausset-
zungen dieser Verordnung erfüllen, kann es sich unter anderem
um folgende Unterlagen handeln:

a) ein gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft ausge-
stellter Nachweis des Gemeinschaftsstatus des verwendeten
unverarbeiteten Tabaks,

b) ein unmittelbarer Nachweis der vom Ausführer oder Liefe-
ranten durchgeführten Vorgänge zur Herstellung der betref-
fenden Waren, z.B. aufgrund seiner Bücher oder seiner
internen Buchführung.

Artikel 9

Aufbewahrung der Bescheinigungen und Nachweise

(1) Ein Ausführer, der die Ausstellung einer Bescheinigung
beantragt, bewahrt die in Artikel 2 Absatz 4 genannten Unter-
lagen mindestens drei Jahre lang auf.

(2) Die Zollbehörden des Fürstentums Andorra bewahren
die ihnen vorgelegten Bescheinigungen mindestens drei Jahre
lang auf.

Artikel 10

Amtshilfe

(1) Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
übermitteln einander über die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften die Musterabdrücke der Stempel, die ihre Zoll-
stellen bei der Ausstellung der Bescheinigungen verwenden;
gleichzeitig teilen sie einander die Anschriften der Zollbe-
hörden mit, die für die Prüfung dieser Bescheinigungen
zuständig sind.

(2) Um die ordnungsgemäße Durchführung dieser Verord-
nung zu gewährleisten, leisten die Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft und Andorra einander durch ihre Zollverwaltungen
Amtshilfe bei der Prüfung der Echtheit und Richtigkeit der
Unterlagen sowie der ordnungsgemäßen Durchführung der in
den vorstehenden Artikeln festgelegten Modalitäten.

85 von 88



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften28.11.2001 L 310/3

Artikel 11

Nachträgliche Prüfung

(1) Eine nachträgliche Prüfung der Bescheinigung erfolgt
stichprobenweise oder immer dann, wenn die Zollbehörden
des Fürstentums Andorra begründete Zweifel an der Echtheit
der Unterlagen, der Durchführung der Bearbeitungsvorgänge,
dem Gemeinschaftsstatus der betreffenden Waren oder der
Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieser Verordnung
haben.

(2) In Fällen nach Absatz 1 senden die Zollbehörden des
Fürstentums Andorra die Bescheinigung den Zollbehörden des
Ausfuhrstaats gegebenenfalls unter Angabe der Gründe, die
eine Untersuchung rechtfertigen, zurück. Zur Erleichterung der
nachträglichen Prüfung übermitteln die Zollbehörden alle erfor-
derlichen Unterlagen und teilen alle bekannten Umstände mit,
die auf die Unrichtigkeit der Angaben in der Bescheinigung
schließen lassen.

(3) Die Prüfung wird von den Zollbehörden des Ausfuhr-
landes durchgeführt. Sie sind berechtigt, zu diesem Zweck die
Vorlage von Nachweisen zu verlangen und jede Art von Über-
prüfung der Buchführung des Ausführers und sonstige von
ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuführen.

(4) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die die
Prüfung beantragt haben, so bald wie möglich mitzuteilen.
Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen

lassen, ob die Unterlagen echt sind und ob die betreffenden
Waren die Voraussetzungen des Artikels 12 Absatz 2 erfüllen.

(5) Ist bei begründeten Zweifeln nach Ablauf von zehn
Monaten nach dem Zeitpunkt des Ersuchens um nachträgliche
Prüfung noch keine Antwort erfolgt oder enthält die Antwort
keine ausreichenden Angaben, um über die Echtheit des betref-
fenden Papiers oder die tatsächliche Durchführung der Bearbei-
tungsvorgänge oder den Gemeinschaftsstatus des verwendeten
unverarbeiteten Tabaks entscheiden zu können, so lehnen die
Zollbehörden des Fürstentums Andorra die Gewährung der
Präferenzbehandlung ab.

Artikel 12

Sanktionen

Sanktionen werden gegen denjenigen angewandt, der ein
Schriftstück mit falschen Angaben anfertigt oder anfertigen
lässt, um für eine Ware die Anwendung der in Artikel 12
Absatz 2 des Abkommens vorgesehenen Präferenzbehandlung
zu erlangen.

Artikel 13

Schlussbestimmungen

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 15. November 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. AELVOET
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